
SoVD begrüßt Vorschläge zur überfälligen Anhebung der Regelsätze in der Grundsicherung

Hartz IV fern jeder Lebensrealität
Immer mehr Menschen sind im 

Alter arm. Viele von ihnen schon, 
während sie noch erwerbstätig 
sind – und dies nicht erst seit Co-
rona. Auch Langzeitarbeitslosig-
keit und prekäre Beschäftigungs-
formen nehmen zu. Sie stehen 
in fataler Wechselwirkung mit 
Verarmungsprozessen. Die alar-
mierende Entwicklung ist aus 
Sicht des SoVD unter anderem 
eine Folge der Hartz-IV-Gesetze. 
Der Verband begrüßt, dass mit 
Vorschlägen aus der Politik nun 
Schwung in die Debatte einkehrt 
und erneuert seine Forderungen. 

ter Hubertus Heil (SPD) plant 
Änderungen im Sinne der Be-
troffenen. Ein entsprechender 
Gesetzentwurf sieht einen dau-
erhaft erleichterten Zugang zur 
Grundsicherung vor, wie er mo-
mentan aufgrund der Pandemie 
ermöglicht wird. 

Die in der Pandemie 
geltenden Regeln verlängern

Aktuell sind die Prüfungen zu 
Mietausgaben und Vermögen 
ausgesetzt. Die Jobcenter prüfen 
nicht, wie groß eine Wohnung ist 
oder ob jemand Ersparnisse bis zu 

60.000 Euro auf dem Konto hat; 
in Familien gelten pro Mitglied 
weitere, geringere Freibeträge.

Der Bundesarbeitsminister 
will nun per Gesetz erreichen, 
dass die wegen Corona gelten-
den Regelungen stets während 
der ersten zwei Jahre des ALG 
II-Bezuges gelten. Die Sankti-
onen für nicht kooperierende 
Leistungsbeziehende sollen 
ebenfalls per Gesetz entschärft 
werden. 

Seit Langem schon kritisiert 
der SoVD mit Nachdruck die 

Die realitätsferne Bemessung der Regelsätze im Arbeitslosengeld-II-Bezug und die Sanktionen stürzen viele Betroffene in Armut.
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� Fortsetzung auf Seite 2

Die Regelsätze schrittweise 
auf gut 600 Euro monatlich zu 
erhöhen, die Sanktionen er-
satzlos streichen. Das ist der 
Vorschlag, den die Fraktion der 
Grünen unter dem Titel „Hartz 
IV überwinden – Garantiesiche-
rung einführen“ eingebracht 
hat. Die Garantiesicherung soll 
sowohl Arbeitslosen als auch 
Geringverdiener*innen zuteil 
werden. Eine einfache Erklärung 
der Antragsteller*innen würde 
demnach künftig eine Vermö-
gensprüfung ersetzen.

Auch Bundesarbeitsminis-
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Weltweit trifft das Coronavirus 
Menschen in Armut am härtesten. 
Die Erkenntnis ist bitter, aber nicht 
neu. Aktuell wird sie belegt durch 
einen Bericht der Hilfsorganisa-
tion Oxfam in 79 Ländern. Kaum 
vorstellbar ist hingegen für viele 
in einem wohlhabenden Land wie 
Deutschland: Auch hier stehen die 
Verletzlichsten in der Gesellschaft 
längst am Abgrund. Gestiegene Le-
bensmittelpreise, Kosten für Desin-
fektionsmittel und Masken, Anschaf-
fungen für die digitale Teilhabe in 
Arbeit und Schule – arme Menschen 

haben für Notzeiten nichts zurück-
gelegt. Wer kann sparen, wenn jeder 
Cent umgedreht werden muss?! 
Geschlossene Tafeln und Schulkan-
tinen bedeuten für viele Betroffene 
Hunger, auch wenn eine große Zahl 
dies aus Gründen der Scham verbirgt. 
Die realitätsfern knapp bemessenen 
Regelsätze in der Grundsicherung 
sowie prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse sind Hauptgründe dafür, 
dass staatliche Leistungen in der 
Krise kein auffangendes Netz bilden. 
Hier ist keinerlei Puffer vorgesehen. 
Dabei sollen sie von Rechts wegen 

das Existenzminimum garantieren. 
Es ist unverständlich, dass dennoch 
bei der geforderten Soforthilfe von 
100 Euro so lange gezögert wurde. 
Hier zu sparen widerspricht nicht 
nur den Grundsätzen des Sozial-
staates, sondern zeugt auch von 
wenig Weitblick: Je ärmer Menschen 
und ihre Kinder heute sind, desto 
perspektivloser sind sie morgen. 
Die Folgekosten tragen auch künf-
tige Generationen. Höchste Zeit für 
Soforthilfen ohne weiteres Zaudern!

� Adolf Bauer 
� SoVD-Präsident
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realitätsferne Bemessung der 
Hartz-IV-Regelsätze und die 
aktuelle Sanktionspraxis. „Dass 
nun endlich Bewegung in die 
mehr als überfällige Anpassung 
der Hartz-IV-Gesetze kommt, ist 
ein gutes Signal an die vielen 
Menschen, die das Vertrauen in 
den Sozialstaat längst verloren 
haben“, stellt SoVD-Präsident 
Adolf Bauer fest. „Insbesondere 
Ältere, Geringqualifizierte und 
Menschen mit Behinderung sind 
Leidtragende der Hartz-IV-Ge-
setzgebung – Personengruppen, 
die ohnehin die schlechtesten 
Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
haben und somit auch nur ge-
ringe Chancen auf einen beruf-
lichen Neubeginn.“

Methodische Mängel sorgen 
für realitätsferne Ergebnisse 
An der Hartz-IV-Gesetzgebung 

bemängelt der SoVD vor allem, 
dass mit der derzeit angewand-
ten Methode zur Regelbedarfs-
ermittlung eine soziokulturelle 
Existenzsicherung nicht gewähr-
leistet werden kann: Das Ver-
fahren weist erhebliche Mängel 
auf und verhindert deshalb eine 
bedarfsgerechte Ausgestaltung 
der Regelsätze. 

Methodische Schwachstelle 
ist, dass die Bedarfsermittlung 
zur Festlegung der Regelsatz-
höhen auf Basis der Konsum-
ausgaben der unteren 15 Pro-

Hartz-IV-Regelwerk fern jeder Lebensrealität
SoVD begrüßt Vorschläge aus der Politik zur überfälligen Anhebung der Regelsätze in der Grundsicherung 

Wenn schon der Besitz von Zimmerpflanzen aus dem Bedarf herausgerechnet wird, rutscht das Niveau der 
Regelsätze in der Grundsicherung weiter nach unten.
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Fortsetzung von Seite 1 zent der Einpersonenhaushalte 
sowie des unteren Fünftels der 
Paarhaushalte mit einem Kind 
erfolgt. 

Die Ermittlung orientiert sich 
demnach an bereits vorhande-
nen Mangelverhältnissen.

Weil überdies auch weiter-
hin Ausgaben wie zum Beispiel 
ein Weihnachtsbaum, Haustiere 
oder Zimmerpflanzen als „nicht 
regelbedarfsrelevant“ aus dem 
Regelsatz herausgestrichen 
werden, sinkt das Niveau der 
zugrunde gelegten Bedarfe 
noch weiter. „Die realitätsfer-
ne Bemessung der Regelsätze 
befördert Millionen Betroffene 
in prekäre Lebensverhältnisse“, 
stellt SoVD-Vizepräsidentin Prof. 
Dr. Ursula Engelen-Kefer fest. 

Der SoVD setzt sich deshalb 
für eine Sachverständigenkom-
mission ein, die konkrete Vor-
schläge für die Ermittlung des 
soziokulturellen Existenzmini-
mums auf einer adäquateren 
wissenschaftlicheren Grundlage 
erarbeitet. 

SoVD begrüßt Klarstellung 
zu Sanktionsregelungen

Zu reformieren sind aus SoVD-
Sicht ebenso dringend die gel-
tenden Sanktionsregelungen. 
Das hat der Verband wiederholt 
in die Diskussion eingebracht. 
Dabei müsse es vor allem gel-
ten, das Existenzminimum un-
bedingt zu gewährleisten; au-

ßergewöhnliche Härten sollten 
Grundsicherungsbeziehenden 
selbst bei Pflichtverletzungen 
nicht drohen, so die Forderung 
des SoVD. Er schlägt stattdes-
sen vor: „Wenn eine Kürzung 
des Regelbedarfs unumgäng-
lich ist, muss der Kürzungsbe-
trag durch Sachleistungen wie 
etwa Lebensmittelgutscheine 
ausgeglichen werden.“

Der SoVD begrüßt insofern als 
Schritt in die richtige Richtung 
die jetzt diskutierte Klarstel-
lung zu den Sanktionsregelun-
gen, wonach eine monatliche 

Minderung als Sanktion 30 
Prozent des maßgebenden Re-
gelbedarfs nicht überschreiten 
darf.

Außerdem mahnt der SoVD 
eindringlich, die Benachteili-
gung von jungen Menschen un-
ter 25 Jahren zu beseitigen. „Es 
gibt keinen vernünftigen Grund 
dafür, dass Jugendliche und 
junge Erwachsene gegenüber 
anderen Leistungsbeziehenden 
schlechtergestellt werden“, so 
Bauer. „Wir dürfen den Start in 
das Berufsleben nicht künstlich 
erschweren.

Diskussion um Aussetzung
von Vermögensprüfung

Das im Konzept von Huber-
tus Heil angesprochene Ziel, 
die Grundsicherung für Arbeit-
suchende im SGB II (Hartz IV) 
auf Dauer zugänglicher und un-
komplizierter zu machen, wird 
derzeit intensiv diskutiert. 

Insbesondere das Vorhaben, 
im Rahmen eines vorüberge-
henden Leistungsbezuges auf 
die Prüfung „nicht erheblichen“ 
Vermögens zu verzichten, sorgt 
dabei für Kontroversen.

� Veronica Sina

„Die Covid-19-Pandemie hat 
die Situation von Millionen 
Menschen, die ohnehin am oder 
unter dem Existenzminimum 
leben, deutlich verschärft“, stellt 
SoVD-Präsident Adolf Bauer fest. 
„Wenn jetzt vielerorts das Tragen 
von FFP2-Maske verpflichtend 
ist, muss gewährleistet sein, 
dass Menschen in der Grundsi-
cherung diese auch finanziert 
bekommen“, fordert der SoVD-
Präsident. Das Gleiche müsse für 
Beziehende von Wohngeld und 
Aufstocker*innen gelten.

„Es kann nicht angehen, dass 
Menschen, die bereits jetzt je-
den Tag schauen müssen, wie 
sie etwas zu Essen auf den Tisch 
bekommen, nun zwingend not-
wendige Schutzausrüstung aus 
der eigenen Tasche finanzieren 
müssen“, mahnt Bauer. „Damit 
werden diese Menschen wis-

sentlich weiter an den Rand der 
Gesellschaft gedrängt. Das gilt es 
zu verhindern.“

Die Verletzlichsten in der 
Krise nicht im Stich lassen

Schon 2020 hatte sich das 
Bündnis dafür stark gemacht, in 
der Corona-Pandemie die Ärms-
ten nicht im Stich zu lassen und 
einen entsprechenden Zuschlag 
gefordert. Es liegt auf der Hand, 
dass der fortgesetzte Lockdown, 
die bereits beschlossenen wie 
auch die noch zu erwartenden 
Maßnahmen einkommensarme 
Haushalte zusätzlich erheblich 
belasten. 

Mehrkosten ergeben sich bei-
spielsweise durch Ausgaben für 
Hygiene- und Schutzartikel, für 
teurer gewordene Lebensmittel 
und Dinge des täglichen Be-
darfs. Auch die Kompensation 

wegfallener Hilfs- und Versor-
gungsangebote, etwa kosten-
loses Essen für Kinder und Ju-
gendliche in Schulen und Kitas 
oder Angebote der Tafeln, ist 
für betroffene Familien mit fi-
nanziellen Aufwendungen ver-
bunden, die sie nicht stemmen 
können. Dies gilt inbesondere, 
weil in der Krise oftmals Ein-
kommensquellen wegfallen. 

Das digitale Klassenzimmer 
muss allen offen sein

Auch Bildungsnachteile ver-
schärfen sich in der Pandemie, das 
belegen entsprechende Studien. 
„Angesichts anhaltend hoher 
Infektionszahlen, geschlossener 
Schulen und weiterer möglicher 
Quarantänezeiten muss länger-
fristig sichergestellt sein, dass 
allen Schüler*innen das digitale 
Klassenzimmer verlässlich und 

niedrigschwellig zugänglich ist“, 
betont Adolf Bauer. Zur Grund-
ausstattung gehöre nicht nur ein 
Computer, sondern ebenso ein 
Drucker und eine Internetverbin-
dung.

Das Bündnis beklagt, dass 
2021 keine bedarfsgerechte 
Anhebung der Regelsätze er-
folgte, sondern stattdessen die 

Unabhängig von den Bestrebungen zu einer Reform der Hartz-IV-Gesetze bekräftigt der SoVD seine im 
breiten Bündnis mit anderen Organisationen erhobene Forderung von einem monatlichen Zuschlag von 100 
Euro für Grundsicherungsbeziehende und andere benachteiligte Personengruppen. Von Armut bedrohte 
Menschen sollen so die zusätzlichen Kosten infolge der Corona-Pandemie bestreiten können.

100-Euro-Soforthilfe ist schnell zu gewähren
SoVD erneuert seine im Bündnis erhobene Forderung nach einem Zuschlag für Benachteiligte in der Pandemie

Die Teilnahme am Unterricht darf keine Frage des Geldbeutels sein. 
Foto: Anke Thomass / Adobe Stock

alte Berechnungsweise fortge-
schrieben wurde (siehe Titelthe-
ma). Zu den Unterzeichnenden 
des Aufrufs gehören neben dem 
SoVD unter anderen die Gewerk-
schaft ver.di, die Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft, die 
AWO, der Paritätische Gesamtver-
band, der Sozialverband VdK und 
die Diakonie.� veo
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Mit dem Entwurf eines Teil-
habestärkungsgesetzes will das 
Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales in unterschiedli-
chen Bereichen eine bessere 
Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen ermöglichen. 
Wenn nicht anders bezeichnet, 
bezieht sich der Großteil der 
Regelungen auf das Neunte 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX). 
Dieses enthält Vorschriften zur 
Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderungen 
in Deutschland. 

Begriff „Gewaltschutz“ 
gesetzlich verankert

Der Gesetzentwurf sieht vor, 
insbesondere Frauen und Mäd-
chen mit Behinderungen durch 
„geeignete Maßnahmen“ künftig 
besser vor Gewalt zu schützen. 
Rehabilitationsträger und Inte-
grationsämter sollen demnach 
darauf hinwirken, dass die Leis-
tungserbringer diesen Schutz-
auftrag erfüllen.

Der SoVD unterstützt das 
Vorhaben, den Begriff „Gewalt-
schutz“ erstmals im SGB IX zu 
verankern. In einigen Punkten 
allerdings ist die Neuregelung 
zu vage. So bleiben etwa zu 
deren Umfang sowie vor allem 
hinsichtlich wirksamer Kontrol-
len und Sanktionen leider viele 
Fragen offen.

Nutzung von Apps bei der 
medizinischen Rehabilitation

Versicherte der gesetzlichen 
Krankenkassen haben einen 
Leistungsanspruch auf die Ver-
sorgung mit digitalen Gesund-
heitsanwendungen. Dies soll 
nun in vergleichbarer Weise 
auch bei der medizinischen Re-
habilitation gelten. Die Nutzung 
entsprechender Anwendungen 
muss nach Ansicht des SoVD da-
bei aber in jedem Fall freiwillig 
erfolgen, ohne dass Betroffenen 
andernfalls Nachteile entstehen. 
Gleichzeitig müssen die Apps 
unbedingt auch barrierefrei zur 
Verfügung stehen, damit sie alle 
Menschen in gleicher Weise be-
nutzen können.

Ausweitung des Budgets 
für Ausbildung vorgesehen

Auf den Zuspruch des SoVD 
trifft diese Neuregelung: Wer 
im Bereich einer Werkstatt für 
behinderte Menschen arbeitet, 
kann künftig das Budget für Aus-
bildung in Anspruch nehmen. 
Dieses umfasst dann auch den 
Arbeitgeberanteil am Gesamtso-
zialversicherungsbeitrag, den 

Beitrag zur Unfallversicherung 
und die erforderlichen Fahrkos-
ten. Zudem unterstützt künftig 
die Bundesagentur für Arbeit bei 
der Suche nach einem geeigne-
ten Ausbildungsplatz oder nach 
einer geeigneten Einrichtung 
der beruflichen Rehabilitation.

Zugang zu Leistungen
der Eingliederungshilfe

Zugang zu Leistungen der Ein-
gliederungshilfe erhalten künftig 
Menschen, die wesentlich in der 
gleichberechtigten Teilhabe an 
der Gesellschaft eingeschränkt 
sind („wesentliche Behinderung“). 
Auch bei mit hoher Wahrschein-
lichkeit zu erwartenden wesent-
lichen Behinderungen kann eine 
Leistungsberechtigung bestehen.

Bei der Neuregelung lässt der 
Gesetzgeber den leistungsbe-
rechtigten Personenkreis grund-
sätzlich unverändert und lehnt 
sich damit an die Ergebnisse 
einer Arbeitsgruppe an. Das ist 
eindeutig auch ein Erfolg für 
die politische Arbeit des SoVD, 
weil die befürchteten Zugangs-
einschränkungen für bestimmte 
Gruppen damit vom Tisch sind. 
Der SoVD fordert darüber hinaus 
jedoch, den Zugang von Men-
schen mit sehr hohen Unter-
stützungs- und Pflegebedarfen 
zu Leistungen der Eingliede-
rungshilfe gesetzlich eindeutig 
zu verankern. 

Ausbildung und Mitnahme 
von Assistenzhunden

Menschen, die mit einem As-
sistenzhund öffentliche Veran-
staltungen oder Einrichtungen 

betreten wollen, stoßen oftmals 
auf Probleme. Ein entsprechen-
des Zutrittsrecht sowie Regelun-
gen zur Ausbildung und Prüfung 
von Assistenzhunden sieht nun 
eine neue Regelung im Behin-
dertengleichstellungsgesetz 
(BGG) vor. Die ebenfalls vorgese-

hene Kennzeichnungspflicht für 
Assistenzhunde hilft nach Mei-
nung des SoVD dabei, das Zu-
trittsrecht effektiv umzusetzen.

Aus der Rehabilitation 
auf den Arbeitsmarkt 

Langzeitarbeitslose und Men-
schen, die nach einem langen 
Erwerbsleben erkranken und 
beruflich nicht mehr aktiv sein 
können, haben nach einer Reha-
bilitation beim Wiedereinstieg 
ins Arbeitsleben oft erhebliche 
Schwierigkeiten. Ist für ihre Reha 
beispielsweise die Rentenversi-
cherung zuständig, können sie 
nicht von öffentlich geförderten 
Beschäftigungsverhältnissen 
etwa nach SGB II (Teilhabe am 
Arbeitsmarkt) profitieren. Grund 
dafür ist, dass den Leistungen 
des Rehabilitationsträgers ein 
strikter Vorrang zukommt.  

Damit ältere, gesundheitlich 
eingeschränkte Menschen mit 
Behinderungen und Rehabilita-
tionsbedarfen nicht unter die-
sem faktischen Leistungsverbot 
leiden, sieht der Gesetzgeber 
nun Ausnahmen vom absoluten 
Vorrang von Rehabilitations-
leistungen vor. Das hält auch 
der SoVD für sinnvoll. 

Mit großer Sorge betrach-
tet der Verband dagegen die 

nun geplanten und deutlich 
weitergehenden Ausnahmen 
zugunsten von Leistungen der 
Bundesagentur für Arbeit und 
der Jobcenter. Die schnelle Ver-
mittlung in einfache Jobs darf 
nicht den Rehabilitationserfolg 
infrage stellen, übergeordne-

tes Ziel muss die nachhaltige 
Integration Betroffener in den 
Arbeitsmarkt sein. Damit es hier-
bei nicht zu Konflikten kommt, 
schlägt der SoVD eine „Warte-
zeit“ von sechs Monaten nach 
Beendigung von Leistungen zur 
Rehabilitation und Teilhabe vor. 
Erst danach sollte das strikte 
Leistungsverbot aufgehoben 
werden – es sei denn, die be-
troffene Person selbst wünscht 
einen früheren Termin.

Jobcenter bei Rehabilitation
in die Pflicht nehmen

Ebenfalls vorgesehen ist es, 
die Jobcenter stärker in das Teil-
habeplanverfahren einzubezie-
hen. Dies kann auch aus Sicht 
des SoVD dazu beitragen, den 
Rehazugang für Arbeitslose zu 
erleichtern und Leistungen bes-
ser zu koordinieren. Zu diesem 
Zweck sollte der Gesetzgeber 
allerdings entsprechende An-
sprechstellen bei den Jobcen-
tern schaffen, die eine kompe-
tente Beratung gesundheitlich 
eingeschränkter und behinder-
ter Menschen mit Rehabedarf 
sicherstellen. Hierfür benötigen 
die Jobcenter wiederum quali-
fiziertes Personal sowie eine 
angemessene finanzielle Aus-
stattung.� ct / jos

Kurz vor Weihnachten letzten Jahres legte das Bundesministerium für Arbeit und Soziales den Referentenentwurf für ein Gesetz 
zur Stärkung von Teilhabe vor. Dieses soll unter anderem das Budget für Ausbildung erweitern, Menschen mit Behinderungen besser 
vor Gewalt schützen sowie deren Zugang zu Leistungen der Eingliederungshilfe oder zur Teilhabe am Arbeitsmarkt regeln. In einer 
vorläufigen Einschätzung nimmt der SoVD zu den geplanten Änderungen Stellung. Einzelne Maßnahmen sollen dabei noch in diesem 
Jahr in Kraft treten, das Gesetz insgesamt aber spätestens zum 1. Januar 2022.

Teilhaben heißt: „mittendrin statt nur dabei“
SoVD nimmt Stellung zu Gesetzentwurf, der Verbesserungen für Menschen mit Behinderung vorsieht

Ob Behinderung oder Rehabilitation: Menschen sollen trotz bestehender Einschränkungen an der 
Gesellschaft teilhaben können. Diesem Anspruch will das Teilhabestärkungsgesetz gerecht werden.
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Die Ersteinschätzung des SoVD 
zum Gesetzentwurf finden Sie on-
line unter: www.sovd.de. Klicken 
Sie dort im oberen Menü erst 
auf „Publikationen“ und dann auf 
„Stellungnahmen“.

Info

Darum geht 
es im Gesetz

Der Gesetzentwurf regelt 
folgende Bereiche neu:

•	 Gewaltschutz für behin-
derte Menschen,

•	 Personenkreis für Leistun-
gen der Eingliederungs-
hilfe,

•	 Begleitung behinderter 
Menschen durch Assis-
tenzhunde, 

•	 Erweiterung des Budgets 
für Ausbildung,

•	 digitale Gesundheitsan-
wendungen in der medi-
zinischen Rehabilitation,

•	 Leistungen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben nach 
SGB II auch bei unter-
schiedlichen Rehabilitati-
onsträgern und

•	 Einbindung der Jobcenter 
in Maßnahmen der Reha-
bilitation.

Der Gesetzentwurf ent-
hält viele positive Neurege-
lungen. Nachbesserungen 
oder Ergänzungen sind aus 
Sicht des SoVD vor allem bei 
den drei zuletzt genannten 
Punkten nötig. 

Der SoVD bedauert, dass 
den Behindertenverbänden 
nur ein verkürzter Zeitraum 
über die Weihnachtstage 
eingeräumt wurde, um zu 
dem Gesetzentwurf Stel-
lung zu nehmen. Irritiert 
zeigt sich der Verband auch 
darüber, dass keine höhere 
Ausgleichsabgabe für Un-
ternehmen vorgesehen ist, 
die entgegen ihrer gesetzli-
chen Pflicht keinen einzigen 
schwerbehinderten Men-
schen beschäftigen. Dies hat-
te Bundesminister Hubertus 
Heil zum Internationalen Tag 
der Menschen mit Behinde-
rungen am 3. Dezember letz-
ten Jahres angekündigt. In 
einer Pressemitteilung wies 
der SoVD zu diesem Anlass 
auf die infolge der Corona-
Krise besonders schwierige 
Situation schwerbehinderter 
Menschen auf dem Arbeits-
markt hin.
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Sollten die coronabedingten Einschränkungen und Auflagen für Menschen, die geimpft wurden, gelo-
ckert werden? Diese Frage wurde zuletzt diskutiert, nachdem Außenminister Heiko Maas sich entsprechend 
geäußert hatte. Auch Justizministerin Lambrecht hatte sich – nach einer zunächst ablehnenden Reaktion 
– dafür ausgesprochen, Grundrechtseinschränkungen für Geimpfte aufzuheben. Bedingung: Erst müsse 
wissenschaftlich belegt sein, dass nach der Impfung Coronaviren nicht an Dritte weitergegeben werden.

Aus Sicht des SoVD wird die 
Frage zum falschen Zeitpunkt 
gestellt. „Grundsätzlich kann es 
nicht darum gehen, ob die ver-
hängten Regeln für einzelne 
Personen gelockert werden oder 
nicht, sondern darum, wann wir 
gesamtgesellschaftlich zu einer 
stückweisen ‚Normalität‘ zurück-
kehren können“, stellte SoVD-
Präsident Adolf Bauer in einer 
Presseerklärung dazu fest. Diese 
Frage hänge in hohem Maße da-
von ab, ab wann entsprechende 
Lockerungen gegenüber beson-
ders gefährdeten Menschen und 
dem Gesundheitssystem vertret-
bar seien. „Wir haben derzeit kei-
ne verlässlichen Informationen 
darüber, ob nach einer Corona-
Impfung noch eine Ansteckungs-
gefahr besteht oder nicht. Auch 
wenn es schwerfällt, sollten wir 
hier das Ergebnis abwarten“, so 
Bauer.

Dem SoVD ist vor allem wichtig, 
dass alle Menschen, die laut Stän-
diger Impfkommission (STIKO) zu 

einer der besonders gefährdeten 
Gruppen zählen, die Chance be-
kommen, sich schnellstmöglich 
durch eine Impfung zu schützen.

In Deutschland könnte es un-
terdessen bald auch Corona-
Schnelltests für zu Hause geben. 
Das Bundesgesundheitsministe-
rium plant offenbar eine Ände-

rung der Medizinprodukte-Ab-
gabeverordnung, wonach dann 
einfach zu handhabende Tests an 
privat verkauft werden dürften. 
Die bisherigen Antigen-Schnell-
tests dürfen nur an Ärzte, medizi-
nische oder Pflegeeinrichtungen 
sowie Bildungseinrichtungen ab-
gegeben werden. � dpa / veo

SoVD: Lockerungen müssen gegenüber dem Gesundheitssystem vertretbar sein 

Gefährdete Menschen gilt es weiterhin besonders zu schützen. 
Foto: Rido / Adobe Stock

MDK weiter ohne Hausbesuche 
Kontaktvermeidung ist das Gebot der Stunde. Die Feststellung von Pflegegraden durch die Me-

dizinischen Dienste erfolgt deshalb derzeit auf Basis von Telefonaten und bereits vorliegender In-
formationen. Bei Widerspruch kommt die persönliche Begutachtung zu einem späteren Zeitpunkt. 

Vor dem Hintergrund der 
Kontaktbeschränkungen zur 
Eindämmung der Corona-In-
fektionszahlen finden bereits 
seit dem vergangenen Jahr 
keine Qualitätsregelprüfungen 
in der ambulanten und statio-
nären Pflege statt. Ebenso gibt 
es vorerst keine persönlichen 
Hausbesuche zur Feststellung 
des Pflegegrades.

Diese Regelung wird vorerst 
bis zum 28. Februar weiter gel-
ten. Darauf einigten sich der 
Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen (GKV-Spitzenver-
band) und die Medizinischen 
Dienste der Krankenkassen in 
Abstimmung mit dem Bundes-
ministerium für Gesundheit und 
dem Verband der Privaten Kran-
kenversicherer.

Die Medizinischen Dienste 
werden weiterhin in den Pfle-
geeinrichtungen Anlassprü-
fungen umsetzen, wenn dies 
aufgrund von Beschwerden 
erforderlich ist. Dabei werden 
strenge Hygiene- und Sicher-
heitsmaßnahmen eingehalten. 
Zu diesen gehören Corona-Tests 
für die Prüferinnen und Prüfer. 

Die Einstufung in Pflegegrade 
erfolgt während der Kontakt-
beschränkung auf Basis bereits 
vorliegender Informationen 
und des ergänzenden Telefon-
interviews mit den Pflegebe-
dürftigen beziehungsweise 
ihren Bezugspersonen. Bei den 
Begutachtungen im Bereich der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rung finden während der Kon-
taktbegrenzung in der Regel 

ebenfalls keine körperlichen 
Untersuchungen statt.

Bei der Einstufung der Pfle-
gegrade ist die telefonische 
Einschätzung bindend. Es kann 
aber gegen die Beurteilung 
schriftlich Widerspruch ein-
gelegt werden. Sobald es die 
Infektionslage möglich macht, 
finden dann wieder persönli-
che Besuche durch die Begut-
achtenden statt. � str

Statt nach zu Hause kommen, begutachtet der MDK drezeit tele-
fonisch. Für diese Gespräche ist eine gute Vorbereitung wichtig. 

Foto: photopitu / Adobe Stock

Warum bleiben so viele An-
träge auf eine Erwerbsminde-
rungsrente ohne Erfolg? Die 
Deutsche Rentenversicherung 
(DRV) nennt hierfür vor allem 
drei Ursachen: gesundheitliche 
Gründe, Lücken bei der Warte-
zeit und fehlende Mitwirkung.

Vor Antragstellung gilt:
Voraussetzungen beachten!

Wer eine Erwerbsminde-
rungsrente beantragt, muss 
mindestens fünf Jahre in der 
DRV versichert sein. In den letz-
ten fünf Jahren vor dem Eintritt 
der Erwerbsminderung sollte 
man zudem 36 Monate Pflicht-
versicherungszeiten vorweisen 
können. Trotz dieser eigentlich 
eindeutigen Regeln scheiterte 
2019 mehr als jeder fünfte ab-
gelehnte Antrag (22,3 Prozent) allein an fehlenden Voraussetzun-
gen. Vermeiden Sie dies durch eine vorherige Beratung direkt bei 
der DRV oder beim SoVD!

Ärzt*innen entscheiden über verbliebene Erwerbsfähigkeit 
Am weitaus häufigsten geben jedoch gesundheitliche Gründe 

den Ausschlag. Entscheidend ist letztlich ein amtsärztliches Gut-
achten. Doch auch der haus- oder fachärztliche Befundbericht hat 
großen Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens. Bei zwei Dritteln 
(67,8 Prozent) der 2019 abgelehnten Anträge auf eine Erwerbs-
minderungsrente waren die Ärzt*innen der DRV der Meinung, die 
betroffenen Personen könnten noch mehr als drei Stunden am Tag 
irgendeiner Arbeit nachgehen.

Mangelnde Mitwirkung kann 
Rente verhindern

Auch mit großen gesundheit-
lichen Problemen ist der Antrag 
auf eine Erwerbsminderungs-
rente kein Selbstläufer. In fast 
allen Fällen führt der Weg zu-
nächst über einen Besuch beim 
Amtsarzt oder bei der Amts-
ärztin. Wird ein solcher Termin 
versäumt oder verhalten sich 
Betroffene dabei nicht koope-
rativ, kann auch dies zu einer 
Ablehnung führen.� cs / jos

Erwerbsminderungsrente:
Antrag abgelehnt?

Manche Fehler lassen sich im Vorfeld vermeiden

Im Jahr 2019 wurde knapp jeder zweite Antrag auf eine Rente 
wegen voller Erwerbsminderung abgelehnt. Darauf weist der SoVD 
Schleswig-Holstein hin. Allein jeder dritte Antrag scheiterte, weil 
Antragsteller*innen sich vorab nicht hinreichend informiert oder 
Termine nicht beachtet hatten. Diese unnötigen Fehlerquellen 
sollten Sie vermeiden!

Die Erwerbsfähigkeit hängt auch von der Gesundheit ab.
Foto: thodonal / Adobe Stock

Christian Schultz ist Referent 
für Sozialpolitik beim SoVD 
Schleswig-Holstein. In gut ver-
ständlichen Beiträgen gibt er 
auf dem Videoportal Youtube 
hilfreiche Tipps.

Foto: SoVD Schleswig-Holstein

In zahlreichen Videos beant-
wortet Christian Schultz Fragen 
zur Rente oder gibt Hinweise zum 
Schwerbehindertenausweis. Um 
die Beiträge zu finden, geben Sie 
auf www.youtube.de am besten 
den Suchbegriff „SoVD Schleswig-
Holstein“ ein. Dort können Sie den 
Kanal auch abonnieren.

Info

Ausnahmeregelung wird vorerst bis Ende des Monats verlängert

Weniger Auflagen für Geimpfte?
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Eine Gesellschaft sollte es 
allen Menschen unabhängig 
von einer Behinderung oder 
einer sonstigen Einschränkung 
ermöglichen, sich frei in ihr be-
wegen zu können. Kurz: Mobili-
tät bedeutet Teilhabe. 

Vorgaben zu Barrierefreiheit
vielfach ohne Wirkung

Vor diesem Hintergrund be-
grüßt der SoVD einige Ansät-
ze bei der Reform des Perso-
nenbeförderungsrechtes. So 
werden etwa die sogenannten 
Linienbedarfsverkehre dem öf-
fentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) zugeordnet und damit 
ebenfalls zur Barrierefreiheit 
verpflichtet werden. Bei dieser 
Form der Beförderung werden 
Fahrgäste auf vorherige Bestel-
lung zwischen Haltepunkten in-
nerhalb eines Gebietes zu fes-

ten Bedienzeiten „gebündelt“ 
befördert. Meist geschieht das 
nicht mit Bussen, sondern mit 
kleinen Fahrzeugen. Für diese 
aber schreibt die Reform wei-
terhin keine einheitlichen Stan-
dards zur Barrierefreiheit vor.

In ländlichen Regionen 
bleibt Mobilität ein Problem

Das gilt in ähnlicher Weise für 
Taxis und für den „gebündel-
ten Bedarfsverkehr“, unter den 
zum Beispiel Fahrdienste wie 
„Uber“ fallen. Diese Angebote 
sind gerade für Menschen mit 
Behinderungen wichtig, weil 
sie eine Beförderung von Tür 
zu Tür ermöglichen. Zu ihren 
Lasten macht der Gesetzent-
wurf leider auch an dieser Stel-
le Kompromisse: Erst ab einer 
Gesamtzahl von 20 Fahrzeugen 
innerhalb eines Unternehmens 

etwa muss eines davon über-
haupt barrierefrei sein. Bei 
Kleinbetrieben, die besonders 
in ländlichen Regionen ihre 
Dienste anbieten, bleibt die 
Regelung also wirkungslos. Der 
liniengebundene ÖPNV stellt in 
diesen Fällen kaum eine Alter-
native dar, da dessen Angebote 
auf dem Land oftmals ohnehin 
ausgedünnt sind. 

Im Fernbus höchstens 
bis zur Landesgrenze 

Sind in einem Fernbus nicht 
mindestens zwei Stellplätze für 
Rollstühle vorhanden, gilt dies 
künftig als Ordnungswidrigkeit. 
Mit Unverständnis reagiert der 
SoVD jedoch auf das Vorhaben, 
diese Pflicht auf den innerdeut-
schen Verkehr zu beschränken. 
Fährt ein Bus von Berlin über 
Hannover, Hamm und Köln bis 

Das Bundesverkehrsministerium will das Personenbeförderungsrecht modernisieren. Neben dem öffentlichen Personennahverkehr, 
Fernbussen oder Taxis betrifft das erstmals auch den sogenannten Bedarfsverkehr. Aus Sicht des SoVD muss der Gesetzgeber bei der 
Reform allerdings noch nachbessern. Gerade zur Barrierefreiheit fehlen verbindliche Vorgaben und eine konsequente Umsetzung.

Abgefahren – Mobilität für alle ermöglichen
Reform des Personenbeförderungsrechtes muss laut SoVD Barrierefreiheit konsequenter umsetzen

Busse und Bahnen sollen zum 1. Januar 2022 vollständig barrierefrei sein. Das gilt leider nicht, wenn im Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret begründet werden.

Stufen und andere Barrieren 
machen eine Fahrt im ÖPNV 
selten zum Vergnügen.

Fotos: Zakharov Evgeniy, Adamus, Kara / Adobe Stock

Foto: mitifotoa / Adobe Stock

Sicher, es gibt wohl kaum eine 
gesellschaftliche Gruppe, die 
nicht unter der Pandemie leidet. 
Auf die besonders schwierige 
Situation von Menschen mit 
Behinderungen und deren An-
gehörigen wies SoVD-Präsident 
Adolf Bauer hin. Diese hätten in 
den vergangenen Monaten oft-
mals das Gefühl gehabt, dass sie 
vergessen wurden. 

Der Inklusionsaktivist Raul 
Krauthausen bestätigt das. Wer 
nicht in einem Heim oder ei-

ner Einrichtung wohnt, muss 
sich Krauthausen zufolge selbst 
um Schutzmasken kümmern 
und kommt auch nur sehr viel 
schwerer an einen Corona-Test 
heran. Selbst bei den Impfemp-
fehlungen der Ständigen Impf-
kommission, so Krauthausen, 
tauche diese Gruppe so gut wie 
gar nicht auf.

Auch Adolf Bauer empfindet 
diese Situation als besorgnis-
erregend. Im vergangenen Jahr 
seien insbesondere Personen, 

die zu Hause leben und einen 
Pflege- oder Assistenzbedarf 
haben, sowie deren Angehöri-
ge ganz auf sich allein gestellt 
gewesen. Der SoVD-Präsident 
warnte daher die Politik davor, 
die Belange von Menschen mit 
Behinderungen weiter hinten-
anzustellen. „Wenn wir nach der 
Pandemie in Sachen Inklusion 
nicht von vorne anfangen wol-
len, müssen wir den Blick in die 
Zukunft richten und jetzt han-
deln“, so Bauer.

Viele Menschen mit Behinderungen leben zu Hause und werden von Angehörigen oder einer Assistenz 
versorgt. Bei der Bewältigung der Corona-Krise fühlen sie sich oftmals alleingelassen. Ob Masken, Des-
infektionsmittel oder Schutzimpfung – sie mussten sich häufig hinten anstellen. Eindringlich forderte 
daher SoVD-Präsident Adolf Bauer die Politik zu einer schnellen Kurskorrektur auf.

Wer zu Hause betreut wird, erhält zu wenig Hilfe
SoVD fordert von der Politik, die Belange behinderter Menschen stärker in den Fokus zu nehmen

Wer dank pflegerischer Unterstützung oder Assistenz eigenständig 
wohnt, fühlte sich bei den Corona-Hilfen oftmals vergessen.

Foto: M.Dörr & M.Frommherz / Adobe Stock

Die geplante Reform führt nach Ansicht des SoVD leider nicht zu mehr barrierefreien Taxis.
Foto: Rainer Fuhrmann / Adobe Stock

ins niederländische Venlo, wäre 
er demnach von der Regelung 
ausgenommen.

ÖPNV: verlässlich, bezahlbar
und barrierefrei?

Unabhängig von der Ver-
kehrsform nutzen immer mehr 
Fahrgäste Apps und andere 
digitale Angebote. Auch hier 
sollte es klare Vorgaben zur 
Barrierefreiheit geben – von der 
Buchung bis zum Bezahlvor-
gang. Für Menschen mit einem 
entsprechenden Bedarf ist es 
zudem natürlich wichtig, dass 
sie ein barrierefreies Fahrzeug 
gezielt bestellen können.

Aus Sicht des SoVD kommt 
dem ÖPNV eine besondere Be-
deutung für die Mobilität von 
Menschen zu. Dessen Angebote 
müssen verlässlich, bezahlbar 
und barrierefrei zur Verfügung 
stehen. Um dies sicherzustellen, 
braucht es neben den rechtli-
chen Rahmenbedingungen auf 
Bundesebene auch regulatori-
sche Steuerungsmöglichkeiten 
aufseiten der Länder und Kom-
munen.� ct / jos

Die ausführliche Stellungnah-
me des SoVD zur Reform des Per-
sonenbeförderungsrechtes finden 
Sie online unter: www.sovd.de. 
Klicken Sie dort im oberen Menü 
erst auf „Publikationen“ und dann 
auf „Stellungnahmen“.

Info
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Kinderkrankengeldtage erhöht
Die anhaltende Corona-Pandemie und der damit einhergehende Lockdown belasten die Bevölke-

rung in hohem Maße. Zugespitzt hat sich auch die angespannte Situation vieler Eltern und alleiner-
ziehender Elternteile. Bund und Länder haben deshalb beschlossen, die Zahl der Kinderkrankentage 
in diesem Jahr pro Elternteil von 10 auf 20 zu verdoppeln, für Alleinerziehende von 20 auf 40. Der 
SoVD begrüßt die Entscheidung, die immerhin für etwas Entlastung sorgen kann.

Kinderkrankengeld zahlt die 
gesetzliche Krankenkasse nor-
malerweise, wenn Eltern wegen 
der Pflege eines kranken unter 
12-jährigen Kindes nicht arbei-
ten gehen können. Es beträgt 90 
Prozent des Nettoverdienstes. 

Diese Extratage sollen 2021 
auch bei geschlossenen Schulen 
und Kitas gewährt werden. Dabei 
soll als Begründung grundsätz-
lich ausreichen, dass der Zugang 
zur Kita eingeschränkt oder die 
Anwesenheitspflicht ausgesetzt 
ist. Als weiterer Grund gilt, wenn 
Eltern gebeten wurden, ihre Kin-
der nicht in die Kita zu bringen. 

Das Kinderkrankengeld kön-
nen Eltern auch dann beantragen, 
wenn sie theoretisch im Homeof-
fice arbeiten könnten – allerdings 
nur dann, wenn es im Haushalt 
keine andere Person gibt, die das 
Kind betreuen kann. Anspruch auf 
die unterstützende Leistung ha-
ben allein gesetzlich Versicherte.

Beschluss schnell und 
lebensnah umsetzen

„Die beschlossene Erweiterung 
der Kinderkrankengeldtage ist ein 
Schritt in die richtige Richtung. Es 
kann nicht sein, dass Eltern und 
Alleinerziehende, die ihre Arbeit 
grundsätzlich zu Hause erbringen 
können, unter dem Druck stehen, 
gleichzeitig arbeiten und Kinder 

betreuen zu müssen“, begrüßte 
SoVD-Präsident Adolf Bauer die 
Maßnahme. 

Jetzt müsse es darum gehen, 
den Beschluss schnell, unkompli-
ziert und lebensnah umzusetzen, 
ergänzte SoVD-Bundesfrauen-
sprecherin Jutta König. „Der Lock-
down im Frühjahr hat gezeigt, 
dass Hausunterricht und fehlen-
de Notbetreuung für Kinder ins-
besondere zulasten von Frauen 
gehe. Wir brauchen schnelle und 
unkomplizierte gesetzliche Rege-
lungen, die verhindern, dass Frau-
en ihren Beruf aufgeben müssen. 
Wenn uns das nicht gelingt, dro-
hen wir wieder in alte Rollenmus-

ter zurückzufallen, und das gilt es 
zu verhindern.“

Finanzierung muss aus
Steuermitteln erfolgen

SoVD-Präsident Adolf Bauer 
betonte, mit der angekündigten 
Regelung sei der richtige Weg 
eingeschlagen worden, der Ver-
band sehe jedoch noch Korrek-
turbedarf. „Die zusätzlichen Tage 
zur Kinderbetreuung für Berufs-
tätige sind notwendig und rich-
tig. Da es sich um eine gesamtge-
sellschaftliche Leistung handelt, 
muss die Finanzierung sofort aus 
Steuermitteln erfolgen.“�

� dpa / Veronica Sina

Bund und Länder verdoppeln Ersatzleistung für berufstätige Eltern und Alleinerziehende
Fragen und
Antworten
Was sind Kinderkrankentage?

Bei Kindern unter zwölf 
Jahren im eigenen Haushalt 
haben berufstätige Eltern 
oder Alleinerziehende An-
spruch darauf, für die Pflege 
ihres kranken Kindes freige-
stellt zu werden – bei Kindern, 
die eine Behinderung haben, 
auch über das 12. Lebensjahr 
hinaus. Arbeitnehmer*innen, 
die gesetzlich krankenversi-
chert sind, erhalten als Lohn-
ersatz ein Kinderkrankengeld 
von ihrer Krankenversiche-
rung. So steht es im Paragraf 
45 Sozialgesetzbuch.

Was ist jetzt neu? 
Kinderkrankentage kön-

nen in 2021 auch dann in 
Anspruch genommen wer-
den, wenn das Kind nicht 
krank ist.  

Was ist dafür zu tun?
Eltern müssen einen 

Nachweis bei der Kranken-
kasse vorlegen. Dazu soll es 
ein einfach auszufüllendes  
Musterformular geben, an 
dem die Krankenkassen und 
das Familienministerium 
noch arbeiten.

 
Was ist im Krankheitsfall?

Wird das Kinderkranken-
geld beantragt, weil das Kind 
krank ist, ist auch weiterhin 
ein ärztliches Attest einzurei-
chen, das die Notwendigkeit 
einer Versorgung bestätigt.

Schulen und 
Kitas noch zu

Vor allem berufstätige 
Eltern mit jungen Kindern 
stehen vor zusätzlichen Be-
treuungsproblemen. Das Sta-
tistische Bundesamt nannte 
im Januar 2021 für das Jahr 
2019 die Zahl von rund fünf 
Millionen Paarfamilien mit 
Kindern unter elf Jahren und 
mindestens einem Erwerbs-
tätigen, dazu 581.000 be-
rufstätige Alleinerziehende 
mit jüngeren Kindern.

Bei zwei von drei der ge-
nannten Paare arbeiteten 
beide Elternteile. Von den 
Alleinerziehenden waren 90 
Prozent Frauen und 41 Pro-
zent arbeiteten Vollzeit. Nach 
weiteren Zahlen gingen 2019 
in Deutschland rund 4,5 Mil-
lionen Kinder in die Klassen 
1 bis 6. Weitere 3,7 Millionen 
Kinder wurden in Kinderta-
gesstätten betreut.

Seit Mitte Dezember schon 
sind die meisten der mehr als 
40.000 Schulen und nahezu 
58.000 Kitas in Deutschland 
entweder komplett geschlos-
sen oder es konnte nur eine 
Notbetreuung angeboten 
werden. Vielerorts wurde die 
Anwesenheitspflicht aus-
gesetzt und Eltern wurden 
gebeten, ihren Nachwuchs 
zu Hause zu lassen. Für Ab-
schlussklassen, die vor den 
Prüfungen stehen, gibt es 
Ausnahmen. Wann die Ein-
richtungen wieder öffnen 
können, ist unklar.� dpa / veo

Gleichzeitig arbeiten und Kinder betreuen ist kaum möglich.
Foto: svitlychnaja / Adobe Stock

Seit 1975 war der Betrag, den 
Menschen mit Behinderungen 
bei ihrer Einkommensteuer pau-
schal für Mehraufwendungen 
absetzen können, annähernd 
konstant geblieben. Das ändert 
sich endlich: Die Behinderten-
Pauschbeträge ab einem Grad 
der Behinderung (GdB) von 30 
wurden verdoppelt. Abhängig 
vom GdB liegt er nun zwischen 
620 und 2.840 Euro. 

Neu ist zudem, dass erstmalig 
ein Behinderten-Pauschbetrag 
ab einem anerkannten GdB von 
20 eingeführt wird. Dieser liegt 
bei 384 Euro, weitere Voraus-
setzungen müssen nicht vorlie-
gen. Der erhöhte Behinderten-
Pauschbetrag steigt von 3.700 
auf 7.400 Euro. Ihn erhalten 
Blinde und Menschen, die als 

„hilflos“ gelten. Es hängt vom 
zuerkannten Grad der Behin-
derung (GdB) ab, welchen Be-
hinderten-Pauschbetrag man 
beanspruchen kann. 

Grundlage der GdB-Bemes-
sung ist die Versorgungsme-
dizin-Verordnung. Ihre Reform 
wird seit Langem diskutiert. 
Der SoVD hatte große Kritik an 
den Reformvorschlägen, weil er 
breite Absenkungen zulasten 
der Betroffenen befürchtete. 
Es ist eine gute Nachricht, dass 
die Reform nun nicht weiter 
verfolgt wird.

Auch bei der Pflege gibt es 
seit Jahresbeginn Neuerungen: 
Wer eine Person mit Pflegegrad 
4 oder 5 betreut, kann künf-
tig einen Pflege-Pauschbetrag 
von 1.800 Euro (bisher: 924 

Euro) geltend machen. Betreut 
jemand eine Person mit Pfle-
gegrad 2, sind 600 Euro Pfle-
ge-Pauschbetrag möglich, bei 
Pflegegrad 3 jetzt 1.100 Euro.

Der SoVD hat viele Jah-
re für höhere Behinderten
Pauschbeträge gestritten. Die 
Reform war überfällig. Der Ver-
band begrüßt die steuerlichen 
Verbesserungen für pflegende 
Angehörige und die Nachweis-
Erleichterungen für pflegebe-
dürftige Menschen. Er kritisiert 
jedoch, dass die Pauschale nicht 
dynamisiert wird. 

„Unser langjähriges Engage-
ment zahlt sich aus. Die aktuel-
le Entwicklung ist vielverspre-
chend für die über vier Millionen 
einkommenssteuerpflichtigen 
behinderten Menschen in 

Nach langem Einsatz von Interessenvertretungen wie dem SoVD steigen in diesem Jahr endlich 
die Pauschbeträge in der Einkommensteuer für Menschen mit Behinderungen sowie für Pflegende, 
die Angehörige zu Hause betreuen. Für diese bedeutet das eine spürbare finanzielle Verbesserung. 
Der SoVD veröffentlichte dazu ein Sozial-Info auf seiner Internetseite. 

Überfällige Reform tritt endlich in Kraft
Entlastung für Menschen mit Behinderung und pflegende Angehörige – langer Kampf des SoVD erfolgreich

Für ihre Mehrbedarfe können Menschen mit Behinderung künftig 
einen höheren Freibetrag bei der Steuer ansetzen. 

Foto: Andi Weiland / www.gesellschaftsbilder.de

Deutschland. Mit Blick auf die 
Lohn- und Preisentwicklungen 
seit 1975 ist offenkundig, dass 
der Behindertenpauschbetrag 
die Mehraufwendungen über-
haupt nicht mehr abbildet“, be-
merkte SoVD-Präsident Adolf 

Bauer anlässlich des Beschlus-
ses. � str/ct

Das Sozial-Info finden Sie auf 
www.sovd.de unter dem Reiter 
Publikationen / Sozial-Infos / 
Menschen mit Behinderung. 
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Der Intervention ging ein Vorstoß des Landes Hessen voraus: 
Das Land Hessen hat einen Gesetzentwurf in den Bundesrat einge-
bracht, durch den eine besondere Verfahrensgebühr vor den Sozi-
algerichten eingeführt werden soll. Danach soll von sogenannten 
„Vielklägern“ eine Gerichtsgebühr in Höhe von 30 Euro pro Rechts-
zug anstelle der eigentlich bestehenden Gerichtsgebührenfreiheit 
erhoben werden. Als „Vielkläger“ gilt man demnach bereits, wenn 
man mehr als neun Streitsachen in den letzten zehn Jahren inner-
halb eines Landes geführt hat. Nach Ansicht des Landes Schles-
wig-Holstein soll man ab der sechsten Streitsache innerhalb von 
zwei Jahren bei einem Gericht als „Vielkläger“ gelten. 

Der SoVD wendet sich entschieden gegen die Einführung einer 
besonderen Verfahrensgebühr. Dem Vorhaben stehen erhebliche 
sozialpolitische und (verfassungs-)rechtliche Bedenken entgegen. 

Zur Verbreitung der vorhandenen Bedenken und zur Klarstel-
lung des Standpunktes des Verbandes hatte sich der SoVD an die 
einzelnen Landesregierungen sowie an die Mitglieder der zustän-
digen Ausschüsse im Bundesrat gewandt. 

Kritik am Vorhaben des Landes Hessen kam nicht nur vom SoVD. 
So hat der Gesetzentwurf letztlich keine mehrheitliche Zustim-
mung im federführenden Ausschuss des Bundesrates erhalten und 
wurde von der Tagesordnung der Plenarsitzung im Bundesrat ge-
strichen. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird das Thema daher in 
dieser Legislaturperiode nicht mehr aufgegriffen werden. 

Verfahrensgebühr für 
Vielkläger abgewendet 

SoVD erringt Erfolg gegen Gesetzentwurf 

Ein Gesetzentwurf zur Einführung einer Verfahrensgebühr für so-
genannte Vielkläger ist aufgrund des erheblichen Widerstandes des 
SoVD und anderer Parteien von der Tagesordnung der Plenarsitzung 
des Bundesrates gestrichen worden. Der SoVD hatte zuvor seine sozi-
alpolitischen und (verfassungs-)rechtlichen Bedenken gegenüber den 
maßgeblichen politischen Entscheidungsträgern eingebracht.  

SoVD mahnt angesichts des Rentenberichts Versäumnisse in der Alterssicherung an 

Ausgleich ist gescheitert 
Alarmierende Zahlen enthalten der Rentenversicherungs- und der Alterssicherungsbericht 2020, die  

Mitte Januar im Deutschen Bundestag debattiert wurden. Der SoVD vertritt die Auffassung, dass sowohl 
der Rentenversicherungsbericht als auch der Alterssicherungsbericht schonungslos die politischen Ver-
säumnisse in der deutschen Alterssicherung offenlegen.

Besonders alarmierend sind in 
den Augen des SoVD die Zahlen 
zu den Geringverdiener*innen 
mit einem Bruttolohn von we-
niger als 1.500 Euro pro Monat. 
Hier gaben knapp 54 Prozent 
(2,2 Mio.) an, dass sie über keine 
zusätzliche Altersvorsorge neben 
der gesetzlichen Rente verfügen.

Zudem haben nur etwa 66 
Prozent von allen sozialversi-
cherungspflichtig beschäftigten 
Arbeitnehmer*innen im Alter von 
25 bis unter 65 Jahren einen An-
spruch auf eine Zusatzrente aus 
der betrieblichen Altersversor-
gung oder aus einer Riester-Ren-
te. „Wenn wir diese Zahlen sehen, 
müssen wir uns eingestehen, dass 
das Vorhaben eines flächende-
ckenden Ausgleichs der durch die 
Absenkung des Rentenniveaus 
entstandenen Versorgungslücke 
gescheitert ist“, erklärt SoVD-Prä-
sident Adolf Bauer.

Das sogenannte Drei-Säulen-
Modell der Alterssicherung hat 
sich als nicht tragfähig erwiesen. 

Darauf weist der SoVD seit Lan-
gem hin. Er ist der Überzeugung, 
dass allein ein stabiles und le-
bensstandardsicherndes Ren-
tenniveau in der gesetzlichen 
Rentenversicherung heutigen 
Rentner*innen und jüngeren Ge-
nerationen eine verlässliche und 
auskömmliche Rente garantiert. 

Der SoVD setzt sich dafür ein, 
alle künstlichen Faktoren zu 
streichen, die sich negativ auf die 
Rentenentwicklung auswirken. Er 
möchte das Rentenniveau schritt-
weise wieder 53 Prozent anhe-
ben. Außerdem fordert der SoVD 
die Einführung einer Erwerbstäti-
genversicherung. 

Gesetzlich Versicherte können oft nicht privat vorsorgen. 
Foto: nadorozhna.uliana / Adobe Stock

Im Dezember letzten Jahres 
erschien die neue Pflegestatis-
tik. Daraus lassen ablesen sich 
einige Trends und Erkenntnisse 
über die Lage von Pflegenden 
und Gepflegten sowie deren 
Angehörigen ablesen. Die Unter-
suchung basiert auf Zahlenma-
terial von 2019, die Herausfor-
derungen in der Pflege während 
der Pandemie schlagen sich dar-
in deshalb noch nicht nieder. 

Nach der Statistik waren Ende 
2019 etwa 4,1 Millionen Men-
schen in Deutschland pflegebe-
dürftig. Der überwiegende Teil 
davon – nämlich 3,3 Millionen 
– wurde zu Hause versorgt. Ein 
Fünftel lebte in Pflegeheimen. 
Die Pflege zu Hause übernah-
men in zwei Dritteln der Fälle 
Angehörige. Knapp eine Million 
Pflegebedürftige erhielt Unter-
stützung durch ambulante Pfle-
ge- und Betreuungsdienste. 

Wenig überraschend er-
scheint, dass Pflege ein Thema 
für die ältere Bevölkerung ist. 
80 Prozent der Pflegebedürfti-
gen hatten das Rentenalter er-
reicht, ein Drittel der Gepflegten 
war sogar 85 oder älter. Beim 

Blick auf die Geschlechter fällt 
auf, dass Frauen mit 62 Prozent 
eine Mehrheit bei den Pflege-
bedürftigen bildete. Noch viel 
frappierender ist es beim Pfle-
gepersonal. Hier lag der Frau-
enanteil bei 86 Prozent!

Viel mehr häusliche Pflege
als noch 2005

Aus der Statistik lassen sich 
Folgen der Reform des Pfle-
gebedürftigkeitsbegriffes seit 
dem 1. Januar 2017 erkennen. 
Die neue fünfstufige Skala der 
Pflegegrade löste seitdem die 
drei Pflegestufen ab. Insgesamt 
stieg mit der Neufassung der 
Pflegebedürftigkeit die Zahl der 
zu pflegenden Personen. Ausge-
prägt ist dies bei der häuslichen 
Pflege. Während die Zahl der 
stationär Gepflegten in Heimen 
zwischen 2017 und 2019 kons-
tant blieb, erhöhte sich die Zahl 
der zu Hause Versorgten von 2,6 
auf 3,3 Millionen Menschen.

Noch deutlicher wird die-
ser Trend beim Vergleich mit 
dem Jahr 2005. Die Zahl der 
Bewohner*innen in Pflegehei-
men stieg seitdem um ein Vier-

tel; der zu Hause gepflegten 
Menschen hingegen auf mehr 
als das Doppelte gegenüber 
2005. Der SoVD führt den An-
stieg der Pflegebedürftigen auf 
den Pflegebedürftigkeitsbegriff 
und das neue Begutachtungs-
instrument zurück, für die sich 
der Verband eingesetzt hatte. 
Der neue Begriff erfasst und 
berücksichtigt auch kognitive 
Beeinträchtigungen der Selbst-
ständigkeit.

Der Ausbau der Pflege-Inf-
rastruktur und das Pflegestär-
kungsgesetz sorgen für mehr 
Beschäftigte in der professio-
nellen Pflege, sowohl ambu-
lant als auch in Heimen. Erfreu-
lich ist der starke Anstieg der 
Schüler*innen und Azubis in der 
Pflege um über zehn Prozent 
seit 2017. Der SoVD setzt sich 
für faire Arbeitsbedingungen 
in der Pflege ein. Dazu zählen 
transparente Arbeitszeiten, Zeit 
für Menschlichkeit im Beruf und 
eine angemessene Bezahlung. 

Weniger detaillierte Zahlen 
liegen über die Pflege durch 
Angehörige vor. Der SoVD selbst 
hat kürzlich ein Gutachten ver-

öffentlicht, das die Situation 
pflegender Angehöriger – ins-
besondere von Frauen – unter-
sucht. Deutlich wird darin ein 
Zusammenhang zwischen Pfle-
gearbeit und der Gefahr von Al-
tersarmut, da die Pflegenden oft 
im Job kürzertreten und dadurch 
Einkommensverluste erfahren. 

Neue Studie belegt 
Belastung von Angehörigen

Ähnliches förderte jetzt eine 
Studie des Bundesgesundheits-
ministeriums zutage. Angehöri-
ge wenden demnach im Schnitt 
34 Stunden in der Woche für die 

Pflege ist ein Megathema in einer alternden Gesellschaft wie der deutschen. Schon vor der Pande-
mie gab es in diesem Bereich großen Handlungsbedarf, der zu einigen Reformen und Veränderungen 
führte. Deren Auswirkungen lassen sich in der neuen Pflegestatistik nachvollziehen. Deutlich ist unter 
anderem eine Verschiebung hin zur häuslichen Betreuung von Angehörigen. 

Pflegebedürftige immer öfter zu Hause
Reform der Pflegebedürftigkeit zeigt Wirkung – Angehörige übernehmen großen Teil der Sorgearbeit

Gepflegt wird immer häufiger in den eigenen vier Wänden. Oft 
bedeutet das erheblichen Aufwand für die Angehörigen. 

Foto: Peter Maszlen / Adobe Stock

Pflege auf. Drei Viertel der er-
werbstätigen Personen, die sich 
um Angehörige kümmern, füh-
len sich „stark“ oder „sehr stark“ 
belastet. Mehr als ein Drittel 
der pflegenden Berufstätigen 
gab an, die Arbeit wegen der 
Pflegesituation reduziert oder 
ganz aufgegeben zu haben. 

Der SoVD fordert bei der 
häuslichen Pflege Verbesse-
rungen zur Vereinbarkeit von 
Familie, Pflege und Beruf, ins-
besondere eine steuerfinan-
zierte Entgeltersatzleistung 
zur Unterstützung pflegender 
Angehöriger.�  Sebastian Triesch
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Erst prüfen, dann Vertrauen schenken
Vertrauen entsteht, wenn man überzeugt davon ist, dass Handlungen, Einsichten und Aussagen von Personen richtig und wahr sind. 

Menschen im höheren Lebensalter mögen den vertrauensvollen Umgang miteinander. Wer sein Vertrauen vorschnell verschenkt, kann 
jedoch leicht zum Opfer von Betrügern werden. Darauf weisen die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes sowie 
Verbraucherverbände regelmäßig hin. Gerne gibt der SoVD die vorbeugenden Informationen weiter, damit Verbandsmitglieder auf-
merksam sind und sich entsprechend schützen können.

Die meisten Betrügerei-
en sind ohne Vertrauen nicht 
denkbar. Kriminelle nutzen da-
bei oft Notsituationen oder Kri-
sen aus. Ob Enkeltrick, falsche 
Polizist*innen, Haustürgeschäf-
te, Heiratsschwindel oder Scho-
ckanrufe – auch in der Corona-
Pandemie sind Betrüger*innen 
unterwegs.

Unberechtigte Stromable-
sende oder nicht beauftragte 
Handwerker*innen, die einen 
vermeintlichen Schaden kos-
tengünstig reparieren wollen, 
kommen selten in guter Ab-
sicht. Auch bei unbekannten 
Versicherungsvertreter*innen 
ohne Termin ist grundsätzlich 
Vorsicht geboten. Gesundes 
Misstrauen ist nicht unhöflich, 
sondern es schützt Ihre Woh-
nung, Ihr Geld und letztlich Ihr 
Leben. 

Was können Sie tun, um sich 
vor üblen Machenschaften zu 
schützen? Schon einfach zu 
beherzigende Regeln können 
dabei helfen: 

•	 Lassen Sie sich nicht unter 
Druck setzen, weder am Tele-
fon noch an der Haustür.

•	Verwehren Sie Unbekannten 
den Zutritt in die Wohnung.

•	Vereinbaren Sie gegebene-
falls einen Termin und zie-

hen Sie dann eine Person 
Ihres Vertrauens aus Familie, 
Freundeskreis oder Nachbar-
schaft hinzu.

•	Möchte jemand Geld von 
Ihnen, beenden Sie das Ge-
spräch und geben Sie keine 

Tipps zur Betrugsprävention – Einfache Regeln können Schutz vor Kriminellen bieten

Informationen über Ihre Ver-
mögensverhältnisse.

•	Übergeben Sie niemals Geld 
oder Wertgegenstände an 
Unbekannte, egal welche Ge-
schichte sie Ihnen erzählen.

•	Bemerken Sie im Nachhinein, 
dass sie einen ungewollten 
Vertrag geschlossen haben, 
widerrufen Sie innerhalb von 
14 Tagen schriftlich.

•	 Finden Sie nach mysteriösen 
Anrufen oder Besuchen keine 
Ansprechperson, wenden Sie 
sich an die Polizei (Tel.: 110).

•	 Sollten Sie geschädigt wor-
den sein, erstatten Sie in 
jedem Fall Anzeige bei der 
Polizei. Das ist auch online 
möglich, sodass man nicht 
zwingend aus dem Haus 
muss.

Weitere Infos finden Sie un-
ter: www.polizei-beratung.de/
themen-und-tipps/betrug/ sowie 
unter: www.verbraucherschutz.
com/ratgeber/enkeltrick-5-tipps-
wie-sie-sich-schuetzen/.

Kriminelle können Freundlichkeit und Leichtgläubigkeit ausnut-
zen. Händigen Sie in keinem Fall Bargeld an der Haustüre aus.

Foto: lettas / Adobe Stock

Weniger Grippe durch Infektionsschutz 
Seit fast einem Jahr beherrscht Corona das Leben aller. Noch nie wurde so viel geputzt und desinfiziert, Kontakte reduziert und 

körperlicher Abstand gehalten. Dazu kommt die Pflicht, Mund und Nase zu bedecken. All diese ungeliebten, aber nötigen Maßnahmen 
haben einen positiven Nebeneffekt, der im „Corona-Trubel“ fast unbemerkt geblieben ist: Andere Infektionskrankheiten wie zum Beispiel 
Grippe, Tuberkulose und Windpocken sind seit dem Ausbruch der Pandemie deutlich zurückgegangen – weltweit. 

Die Zahlen der Grip-
peerkrankten ist so niedrig wie 
seit Jahren nicht mehr. Dem RKI 
wurden von der 40. Kalender-
woche 2020 bis zum 7. Januar 
2021 insgesamt 266 bestätigte 
Influenzafälle gemeldet – im 
gleichen Zeitraum des Vorjah-
res waren es mehr als 2.900. 
Das lässt sich mit den Hygiene- 
und Abstandsmaßnahmen er-
klären, aber auch damit, dass 
sich mehr Menschen als sonst 
gegen Grippe impfen ließen. 

Ebenso war auch die Zahl 
anderer Infektionskrankheiten 
niedriger als in den Vorjahren. 
•	 Sogenannte „Kinderkrank-

heiten“ wie Keuchhusten und 
Windpocken werden über-
wiegend in Gemeinschafts-
einrichtungen wie Kindergär-
ten und Schulen übertragen. 
Durch die Hygiene- und 
Abstandsregeln sowie Lock-
downs und Hausunterricht-
kam es zu weniger Kontakten 
und dadurch zu weniger An-
steckungen.

•	Magen-Darm-Infekte wie 

das Noro-Virus, das sich über 
Hautkontakt überträgt, ha-
ben ebenfalls deutlich ab-
genommen. Auch hier zeigen 
sich die positiven Effekte der 
Hygienemaßnahmen und des 
Verzichts auf Körperkontakt 
wie Umarmungen und Hän-
deschütteln sowie die ge-
ringeren Kontakte durch das 
Arbeiten zu Hause. 

•	Der starke Rückgang der 
Reisetätigkeit durch Ver-
bote oder freiwilligen Ver-
zicht findet seine Entspre-
chung in den geringen 
Fallzahlen von beispielswei-
se Malaria und Tuberkulose 
– typische „Mitbringsel“ von 
Reiserückkehrer*innen.
Schon im Sommer zeichnete 

sich die Wirksamkeit der Anti-

Seit der Corona-Pandemie hat die Zahl anderer Infektarten deutlich abgenommen

Corona-Maßnahmen auf die 
Gesundheit ab: Nach einem 
starken Anstieg der Krankmel-
dungen im März 2020 verzeich-
neten die gesetzlichen Kran-
kenkassen von Mai bis August 
weniger Krankmeldungen als 
im coronafreien Vorjahr 2019. 
Allerdings bedeuten weniger 
Krankmeldungen nicht un-
bedingt weniger Kranke. Aus 
Angst vor Ansteckung dürften 
viele Menschen trotz Beschwer-
den nicht zum Arzt gegangen 
sein. Auch die Angst vor einem 
Arbeitsplatzverlust könnte Be-
rufstätige dazu bewogen ha-
ben, krank im Homeoffice wei-
tergearbeitet zu haben. 

Wie sehr Corona die seelische  
Gesundheit belastet, darauf 
deutet der Anstieg der Krank-
meldungen wegen psychischer 
Probleme seit dem letzten Jahr 
hin. Muskel-Skelett-Erkrankun-
gen sind ebenfalls weiter stark 
vertreten. Provisorische und 
nicht ergonomische Arbeits-
plätze zu Hause dürften diese 
noch steigen lassen.	        bg

Durch die Maskenpflicht in den öffentliche Verkehrsmitteln verrin-
gert sich die Ansteckungsgefahr durch Viren.

Foto: New Africa / Adobe Stock

Broschüre der FH Münster

FFP2-Masken 
mehrmals  
verwenden

Seit der letzten Corona-
Verordnung ist das Tragen von 
OP-Masken oder FFP2-Masken 
Vorschrift für alle, die zum Bei-
spiel öffentliche Verkehrsmittel 
nutzen. Besonders die FFP2-
Masken (bzw. N95 und KN95) 
schützen auch die Träger*innen. 
Wenn sie richtig getragen wer-
den, filtern sie mindestens 94 
Prozent der Schadstoffpartikel 
aus der Atemluft. Allerdings 
sollten sie nur einmal getra-
gen und nach acht Stunden 
gewechselt werden. Aber das 
ist teuer und viele Menschen 
brauchen die Maske privat nur 
für einen kurzen Zeitraum, zum 
Beispiel zum Einkaufen. 

Deshalb hat die FH Münster 
in einer Studie untersucht, wie 
sich die FFP2-Masken am bes-
ten wiederaufbereiten lassen. 
Sie empfiehlt zwei Methoden: 
•	 eine Woche lang trocknen bei 

Raumluft oder 
•	 bei 80 Grad 60 Minuten im 

Ofen trocknen (ist nicht bei 
allen Maskentypen möglich). 
Nach weiterem fünfmaligen 

Gebrauch muss die Maske dann 
endgültig entsorgt werden. 
Die Filter- und Schutzwirkung 
nimmt bei jeder Wiederver-
wendung ab. Die Broschüre er-
läutert ebenfalls das korrekte 
Anlegen der Maske, damit sie 
auch den vollen Schutz bietet. 

Beim Kauf von FFP2-Masken 
sollte darauf geachtet werden, 
dass sie das CE-Zeichen und 
eine vierstellige Prüfnummer 
besitzen.

Die Broschüre „Möglichkei-
ten und Grenzen der eigen-
verantwortlichen Wiederver-
wendung von FFP2-Masken 
für den Privatgebrauch“ kann 
kostenlos auf der Webseite der 
FH Münster unter: https://www. 
fh-muenster.de heruntergela-
den werden.   Quelle: FH Münster 

Gebrauchte FFP2-Masken soll-
ten nach der Reinigung eine Wo-
che trocknen. Dabei ist aber ein 
größerer Abstand nötig. 

Foto: Andreas W. Dreher / Adobe Stock

Seite 8 � Nr. 2 / Februar 2021SERVICE



Wer im Lockdown alleine ist, muss sich nicht einsam fühlen – Angebote von Vereinen und dem SoVD

Fast ein Jahr ist es her, dass die 
Corona-Pandemie Deutschland 
erreichte und das Land sowie 
das Leben seiner Bevölkerung 
drastisch umkrempelte. Mit der 
Verlängerung einschneidender 
Maßnahmen zur Pandemie-
bekämpfung bis mindestens 
in den Februar hinein bleiben 
auch große Einschränkungen 
im Alltag erhalten. 

Der Verzicht auf unnötige 
Wege, die Aufforderung so viel 
wie möglich zu Hause zu blei-
ben – auch von dort zu arbei-
ten – und maximal eine Person 
eines anderen Haushalts zu 
treffen, kann zu Kontaktarmut 
führen. Die mancherorts gel-
tenden Einschränkungen des 
Bewegungsradius verschärfen 
die Lage zusätzlich. 

Dass eine solche Extremla-
ge, die scheinbare Selbstver-
ständlichkeiten aufhebt und 
eine völlig andere Form des 
Lebens erfordert, zu Verunsi-
cherungen und psychischen 
Problemen führen kann, ist aus 
der Psychologie bekannt. „Die 
Corona-Pandemie während der 
Wintermonate stellt alle Men-
schen vor eine schwierige und 
lange Phase der Unsicherheit, 
die für viele sehr belastend ist“, 
erklärte Dr. Dietrich Munz, Prä-
sident der Bundespsychothera-
peutenkammer (BPtK), bereits 
Ende Oktober 2020. Von einem 
harten Lockdown, wie er derzeit 
praktiziert wird, war damals 
noch gar nicht die Rede. 

Doch im Winter hat sich ge-
zeigt, dass nur konsequente 
Kontaktvermeidung zum Ab-
senken der Infektionszahlen 
führt. 

Der Satz von Blaise Pascal, 
einem französischen Philoso-
phen aus dem 17. Jahrhundert, 
wonach „das ganze Unglück der 
Menschen allein daher rührt, 

dass sie nicht ruhig in einem 
Zimmer zu bleiben vermögen“, 
klingt momentan erstaunlich 
aktuell. Doch der Mensch ist ein 
soziales Wesen und braucht den 
Austausch mit anderen. 

In Deutschand hat das nicht 
zuletzt die Debatte um die Be-
suchsregeln während der Weih-
nachtsfeiertage gezeigt. 

SoVD-Gutachten belegt 
wachsende Einsamkeit

Wie Corona dazu beiträgt, 
dass Einsamkeit ein verbreite-
tes Gefühl ist, untersuchte der 
SoVD in einem im Dezember 
veröffentlichten Gutachten. Da-
raus geht hervor, dass während 

der Pandemie Einsamkeitsge-
fühle deutlich zugenommen 
habe.

„Menschen mit Behinde-
rungen oder chronischen Er-
krankungen, Pflegebedürftige, 
Arbeitslose und Armutsbetrof-
fene, darunter viele Alleiner-
ziehende, hatten und haben das 
Gefühl, sozial ausgegrenzt und 
mit Ihren Sorgen und Nöten al-
lein zu sein“, fasste SoVD-Vize-
präsidentin Ursula Engelen-Ke-
fer die Ergebnisse zusammen. 

Glücklicherweise ist direkter 
und persönlicher Kontakt heu-
te nicht mehr an die körperliche 
Anwesenheit gebunden. Und so 
hat das Telefon als Kommuni-
kationsmittel während der Pan-
demie wieder an Bedeutung 
gewonnen. Nicht nur private 
und dienstliche Gespräche ha-
ben zugenommen. Auch soziale 
Dienste haben die Herausfor-
derungen in der Pandemie zum 
Anlass genommen, ihr Angebot 
auszubauen. 

Einer davon ist die Hotline 
„Silbernetz“. Das telefonische, 
kostenfreie Gesprächsangebot 
für Senior*innen ab 60 Jahren 
gibt es bereits seit einiger Zeit 
im Berliner Raum. Der Lock-
down zur ersten Pandemie-
welle im März veranlasste die 
Macher*innen dahinter, das 
Projekt bundesweit zu ermög-
lichen. Seitdem ist die Hotline 
täglich von 8–22 Uhr unter 
0800 / 4 70 80 90 zu erreichen. 

Emotionale Nähe übers
Telefon als Ausgleich

Wie nötig dieses Angebot war, 
zeigen Zahlen, die Silbernetz 
nach Weihnachten veröffent-
lichte. Allein zwischen Heilig-
abend und Neujahr, als die Hot-
line rund um die Uhr besetzt 
war, führten die Ehrenamtli-
chen über 3.000 Telefonate, die 
insgesamt fast 19.000 Minuten 
dauerten – das entspricht 13 
Tagen Telefonieren am Stück. 

Im Vergleich zum Vorjahr ver-
doppelte sich die Zahl der An-
rufe. Das spricht dafür, dass ein 
solches Projekt, das Nähe und 
Austausch vermittelt, zur richti-
gen Zeit da ist. Ähnlich sieht das 
auch BPtK-Präsident Münz. Aus 
psychologischer Sicht komme 
es genau darauf an „körperliche 
Distanz mit sozialer und emoti-
onaler Nähe und Unterstützung 
zu verbinden“. 

Neben dem „Silbernetz“ gibt 
es beispielsweise auch den 
Müncher Verein Retla, dessen 
350 ehrenamtliche „Telefon-
engel“ Senior*innen während 
der Corona-Krise ihr Ohr leihen 
und sich mit ihnen austauschen. 

Auch für den Sozialverband 
Deutschland ist das Miteinan-
der ein Eckpfeiler seiner Arbeit, 
einer seiner Leitsprüche lau-
tet nicht umsonst „Gemeinsam 
statt einsam“. Die mannigfa-
chen Beschränkungen haben 
die Tätigkeiten des Verbandes 
auf allen Ebenen und in allen 
Gliederungen beeinflusst und 
an vielen Stellen zu Herausfor-
derungen geführt. Treffen der 

Orts- und Kreisverbände muss-
ten ausfallen, Wahlen verscho-
ben werden, und viele Ausflüge 
konnten nicht stattfinden. 

Dennoch zeigten sich die 
SoVD-Gliederungen aktiv und 
kreativ im Umgang mit der Kri-
se. Ob Telefonketten, Besuchs-
service, das Verschicken von 
„Care“-Paketen oder die Unter-
stützung karitativer Einrich-
tungen: Die SoVD-Mitglieder 
fanden und finden viele Wege, 
sich und ihren Mitmenschen 
unter die Arme zu greifen und 
Zusammenhalt erfahrbar zu 
machen. Für viele Mitglieder 
hieß das sicher auch, sich mit 
neuen technischen Kommuni-
kationsmitteln zu beschäftigen, 
um sich verstärkt digital auszu-
tauschen. 

Im Alltag Gutes tun
mit dem SoVD

Zum Tag des Ehrenamtes am 
5. Dezember lobte SoVD-Präsi-
dent Adolf Bauer das Engage-
ment der SoVD-Mitglieder in 
dieser schweren Zeit mit den 
Worten: „Auch der SoVD lebt 
vom Engagement seiner Mit-
glieder. Ehrenamtliche setzen 
sich vor Ort für gleichberechtig-
te Teilhabe und soziale Gerech-
tigkeit ein. Sie leben Solidarität 
aktiv und unterstützen hilfsbe-
dürftige Menschen. Gerade jetzt 
im Zuge der pandemiebeding-
ten Einschränkungen leistet 
Engagement einen wichtigen 
Beitrag zur Förderung des ge-
sellschaftlichen Miteinanders.“

Außerdem publizierte der 
Verband die Broschüre „Hand in 
Hand“. Darin listet der SoVD 45 
Anregungen und Ideen auf, um 
andere Menschen im Alltag zu 
unterstützen. Helfen muss da-
bei nicht kompliziert sein. Oft 
sind es nur Kleinigkeiten, die 
eine helfende Person überneh-
men kann, die jedoch den Hilfe-
suchenden meist eine schwere 
Last von den Schultern nimmt.

Nicht alle dieser Anregungen 
lassen sich unter Pandemiebe-

Die Corona-Pandemie führte zu einem Realitätsschock, der zeigte, wie leicht der scheinbar normale 
Alltag aus den Fugen geraten kann. Die psychischen Folgen dieser Belastung für die Menschen sind 
kaum absehbar. Doch es gibt Wege auch im Lockdown am sozialen Leben teilzunehmen, beispielsweise 
durch spezielle Hotlines. Der SoVD lebt die Gemeinschaft ebenfalls über die Distanz. 

Nähe neu denken während der Pandemie

Wegen Corona sind fast alle mehr zu Hause. Gewohnte Kontakte 
müssen nun anders geplegt werden – beispielsweise am Hörer. 

Foto: olly / Adobe Stock

dingungen umsetzen. Doch ge-
rade jetzt benötigen einsame 
oder besorgte Menschen, für 
die in der aktuellen Situation 
der Einkauf oder der Gang zum 
Briefkasten zur kaum zu über-
windenden Herausforderung 
wird, Hilfe und Unterstützung.  
Für gemeinsames Singen, Spie-
len oder Basteln wird es eine 
Zeit geben, wenn das Pande-
miegeschehen wieder im Griff 
ist. � Sebastian Triesch

Sozialverband Deutschland

Hand in Hand 
– wir zählen auf Sie!

45 Ideen gegen soziale Kälte

Der SoVD inspiriert zu 
guten Taten. 

Die „Telefon-Engel“ sind un-
ter Tel.: 089 / 18 91 00 26 sowie 
online unter: www.retla.org/
telefonengel erreichbar. Für das 
„Silbernetz“ gibt es bundesweit 
die kostenfreie Rufnummer: 
0800 / 4 70 80 90, weitere Infor-
mation unter: www.silbernetz.
org. 

Wer die Arbeit dieser ehren-
amtlichen Organisationen un-
terstützen oder sich selbst als 
Freiwillige*r melden will, kann 
dies über die Internetseiten tun. 

Die Materialien des SoVD zum 
Tag des Ehrenamtes sowie die 
Broschüre „Hand in Hand“ ste-
hen unter www.sovd.de/tag-des-
ehrenamts.de bereit. 

Das Gutachten und weitere 
Inhalte zum Thema Einsamkeit 
sind auf der Themenseite unter 
www.sovd.de/einsamkeit verfüg-
bar. 

Info

Wer sich im Lockdown Austausch braucht, kann sich an ehrenamt-
liche Dienste wie „Silbernetz“ oder die „Telefon-Engel“ wenden. 

Foto: LIGHTFIELD STUDIOS / Adobe Stock

Auch Jüngere fühlen sich in 
der Pandemie allein. 

Foto: Africa Studio / Adobe Stock
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SoVD erkämpft Treppensteighilfe vor Gericht
Hannelore Mann ist pflegebedürftig, schwerbehindert und da-

durch auf einen Rollstuhl angewiesen. Das Problem: Ohne Unter-
stützung kann sie aufgrund zahlreicher Treppenstufen ihre Woh-
nung schon seit Langem nicht mehr verlassen. Für ihren Sohn 
Rainer Mann ist das kein Zustand. Er beantragt deshalb für seine 
Mutter eine Treppensteighilfe. Doch die Pflegekasse weigert sich, 
die Kosten dafür zu übernehmen und auch die Stadt Salzgitter will 
nur einen Teil bezahlen. Das sieht Mann nicht ein und klagt mithilfe 
des SoVD – erfolgreich.

Foto: Rainer Mann

Nach der Lieferung der Treppensteighilfe durch Monteur Kay Hannemann kann die 96-jährige 
Hannelore Mann endlich wieder das Haus verlassen.

Seine Mutter zu Arztbesuchen 
zu fahren oder mit ihr spazie-
ren zu gehen war bislang für 
Rainer Mann immer mit einem 
hohen Aufwand verbunden und 
teilweise auch unmöglich. Die 
96-Jährige sitzt im Rollstuhl 
und kann die Treppenstufen im 
Flur und vor der Haustür nicht 
alleine bewältigen. Aber auch 
mit seiner Hilfe war das oft un-
möglich. 

„Das Verlassen der Wohnung 
war immer mit einem Risiko 
verbunden. Gerade weil sie 
Schwierigkeiten mit der Wir-
belsäule hat, konnte ich sie oft 
alleine nicht halten“, erzählt der 
Salzgitteraner. Das habe dazu 
geführt, dass seine Mutter prak-
tisch an ihre Wohnung gefesselt 
gewesen sei.

Abhilfe kann in solchen Fäl-
len eine sogenannte mobile 
Treppensteighilfe schaffen. Sie 
ist eine Alternative zum fest 
installierten Treppenlift. 2017 
entschließt sich Rainer Mann, 
für seine Mutter ein solches 
Gerät zu kaufen. Normalerweise 
sollte die Pflegekasse dafür die 

Kosten übernehmen – in Manns 
Fall über 5.200 Euro.

Doch die Barmer weigert sich. 
Die Begründung: Die Treppen-
steighilfe sei kein Pflegehilfs-
mittel, sondern vielmehr eine 
Rehamaßnahme zur Teilhabe 
von Menschen mit Behinde-
rung. Damit wäre nach Auffas-
sung der Pflegekasse im Rah-
men der Eingliederungshilfe 
die Stadt Salzgitter zuständig. 
Diese nimmt sich des Vorgangs 
zwar an, will allerdings nur 
knapp 1.900 Euro bezahlen. 
Denn: Die Eingliederungshilfe 
ist einkommens- und vermö-
gensabhängig.

„Barmer hätte Antrag nicht 
ablehnen dürfen“

Das will Rainer Mann nicht 
auf sich sitzen lassen und legt 
Widerspruch ein, leider ohne 
Erfolg. Daraufhin wendet er sich 
an den SoVD und klagt mithil-
fe des Verbandes vor dem So-
zialgericht Braunschweig. „Die 
Barmer hätte den Antrag von 
vorneherein überhaupt nicht 
ablehnen dürfen. Eine Treppen-
steighilfe ist ganz klar ein Pfle-

gehilfsmittel und muss von der 
Kasse bezahlt werden“, erläu-
tert Frank Rethmeier, Leiter des 
Fachgebiets Sozialrecht des 
SoVD in Niedersachsen. „Dass 
die Barmer den Vorgang an die 
Stadt Salzgitter weitergegeben 

hat, war defintiv nicht korrekt.“

Die Klage des SoVD hat Er-
folg: Im November 2020 ent-
scheidet das Gericht, dass die 
Barmer die Kosten übernehmen 
muss. 

Für Rainer Mann eine große 
Erleichterung: „Jetzt kann mei-
ne Mutter wieder sicher das 
Haus verlassen – und sei es nur 
für einen kleinen Spaziergang 
an der frischen Luft. Darüber ist 
sie natürlich sehr glücklich.“ sj

NiedersachsenNDS

Kleiner Einsatz, große Wirkung:  
Hinterlassen Sie bleibenden Eindruck!

www.sovd-shop.de
Schauen Sie vorbei, und entdecken Sie die Werbemittelwelt des SoVD:

Ob praktische Helferlein im Alltag, Streuartikel 
für Ihren Messestand oder kleine Präsente für 
Technik-Freunde – in unserem Werbemittel-Shop 
finden Sie viele Artikel, mit denen Sie Ihre  
ehrenamtliche Arbeit unterstützen oder einfach 
anderen eine Freude machen können.  
Damit bleiben Sie in Erinnerung, denn – über  
ein kleines Geschenk freut sich jeder!
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Liebe Mitglieder, Freunde und 
Freundinnen,

viele Menschen haben in den 
letzten Monaten große Solida-
rität bei der Bewältigung der 
Pandemie bewiesen. Wir haben 
nun gemeinsam die Chance, 
diesen Weg fortzusetzen, denn 
auch Impfungen sind Teil des 
Solidaritätsgedankens. Es ist 
richtig, zunächst ältere und be-
sonders gefährdete Menschen 
zu impfen, denn es ist eine 
Stärke unserer Gesellschaft, die verletzlichen Mitglieder unserer 
Gesellschaft besonders zu schützen.

Die Impfung ermöglicht es, eine Immunität in weiten Teilen der 
Bevölkerung zu erreichen und damit die Zahl der Covid-19-Erkran-
kung zu reduzieren. Damit wird auch einer Ausbreitung der Covid-
19-Erkrankung begegnet. Mit einer Impfung kann jede Bürgerin 
und jeder Bürger seinen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie 
leisten. 

Die ersten zwei Impfstoffe gegen die Covid-19-Erkrankung be-
ziehungsweise das Virus SARS-CoV-2 sind in der EU zugelassen 
worden. Am 27. Dezember 2021 war der Impfstart. Begonnen wur-
de in Alten- und Pflegeheimen und dann in Impfzentren.

Sowohl in Rheinland-Pfalz als auch im Saarland gibt es eine 
Covid-19-Impfstrategie, die zentraler Bestandteil zur Eindämmung 
der coronabedingten Pandemielage ist. Im Saarland gibt es drei 
stationäre Impfzentren und acht mobile Impfteams. In Rheinland-
Pfalz stehen 31 Impfzentren mit insgesamt 36 Impfstraßen bereit.

Es ist nur allzu verständlich, dass viele Menschen Fragen rund 
um die Impfung haben. Aber Blogs, YouTube-Videos oder Messen-
ger-Gruppen können unseriös sein und sind bei medizinischen 
Fragen keine guten Ratgeber. Deshalb lautet meine Bitte: Wenden 
Sie sich an fachkundige Ärzt*innen.

Der Corona-Impfstoff ist ein entscheidender Schritt für die Be-
kämpfung der Corona-Pandemie. Es ist ein Licht am Ende des Kri-
sentunnels. Jede Impfung schützt und trägt zur Eindämmung der 
Pandemie bei. Daher meine Bitte: Lassen Sie sich impfen, sobald 
es für Sie möglich ist. Die Impfzentren sind vorbereitet und sie 
werden auf jede Frage eine verlässliche medizinische Antwort 
erhalten.

Unsere hauptamtlichen Rechtsberater*innen in unseren SoVD-
Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz und im Saarland helfen Ihnen 
auch bei Fragen rund um die Terminvereinbarung gerne weiter.

Mit freundlichen Grüßen
Edmund Elsen, 1. Landesvorsitzender

Edmund Elsen

Kolumne

Christian Dirb ist seit dem 
1. Januar der neue Landes-
geschäftsführer des SoVD 
Rheinland-Pfalz /  Saarland. 
Der 40-Jährige bringt als Füh-
rungskraft durch seine vorher-
gehenden Tätigkeiten sowohl 
Expertise aus der Verbandsar-
beit als auch der chemischen 
Industrie mit. Christian Dirb 
hat an den Universitäten Mainz 
Rechtswissenschaften, Vechta 
Gerontologie sowie Kassel be-
rufsbegleitend Business Administration studiert. Neben der Ver-
bandsentwicklung zählen Digitalisierungsthemen und Networ-
king zu seinen Aufgaben. 

Personalien

Christian Dirb

Miete läuft nach Tod weiter
Mietverhältnisse enden im Regelfall durch Kündigung durch Mieter- oder Vermieterseite. Stirbt 

aber ein*e Mieter*in, so ist der Mietvertrag damit nicht hinfällig geworden. Das Gesetz sieht eine 
Reihe von Möglichkeiten vor, die Wohnung beizubehalten – andererseits aber auch, sie aufzugeben.

Der Grundsatz lautet: Ent-
weder treten Familienange-
hörige der*des Verstorbenen 
in das Mietverhältnis ein. 
Oder es wird mit überleben-
den Mitmieter*innen oder den 
Erb*innen fortgesetzt.

Sind zwei Personen Mieter 
gewesen und haben sie ge-
meinsam den Mietvertrag un-
terschrieben, was bei Eheleuten 
die Regel ist, so wird das Miet-
verhältnis mit dem*der überle-
benden Partner*in unter densel-
ben Bedingungen fortgesetzt. 
Er*Sie hat jedoch das Recht, die 
Wohnung mit dreimonatiger 
Frist zu kündigen. Das ist vor 
allem für befristete Mietverträ-
ge bedeutsam, die ja noch eine 
längere Laufzeit haben könn-
ten. Dass die Miete auch dann 
noch drei Monate lang gezahlt 
werden muss, obwohl die Woh-
nung leer steht, geht darauf zu-
rück, den*die Vermieter*in das 
„Mieter-Todesrisiko“ nicht allein 
tragen zu lassen.

Auch der*die mit in der Woh-
nung lebende Ehepartner*in, 
der*die nicht auch Mieter*in 
war, hat das Recht, in den 
Mietvertrag einzutreten. Das-
selbe gilt für eingetragene Le-
benspartner. Gleiches schließ-
lich auch für die Kinder des*der 
verstorbenen Mieters*in, wenn 
nicht deren überlebender Vater 
oder Mutter in das Mietverhält-
nis eintreten.

Andere Familienangehöri-
ge, die mit dem*der Mieter*in 
einen gemeinsamen Haushalt 
geführt haben, übernehmen 
bei seinem*ihren Tod den Miet-
vertrag – wenn nicht der*die 
Ehegatte*in oder der*die ein-
getragene Lebenspartner*in 
diesen Schritt tun. Selbst nicht 
ehelich zusammenlebende 
Partner (die also keine einge-

tragene Lebenspartnerschaft 
eingegangen sind), die sich 
zum gemeinsamen Wohnen 
entschlossen haben, haben die 
geschilderten Rechte.

Schließlich: Stirbt ein*e 
alleinstehende*r Mieter*in, so 
können die Erben das Mietver-
hältnis weiterführen. Auch sie 
haben das Recht zur Kündigung 
mit Dreimonatsfrist. Das Miet-
verhältnis ist Bestandteil des 
Erbes. Liegt kein Testament vor, 
kommen folgende Personen als 
gesetzliche Erben in Betracht: 
Ehegatte*in, Lebenspartner*in 
und die Kinder. Wer das Erbe 
antritt, der*die muss sich da-
rum kümmern, dass die Miete 
beglichen wird, unter Umstän-
den auch für die Vergangenheit. 
Ferner muss der* die Erbe*in 
auch die weitere Abwicklung 
des Mietverhältnisses erledi-
gen. Das heißt, die Wohnung 
räumen, eventuell anfallende 
Schönheitsreparaturen ausfüh-
ren und sich die Mietkaution 
auszahlen lassen.

Für die Kündigung des Miet-
vertrages gilt also stets eine 
Kündigungsfrist von drei Mo-

naten. Aber selbst bei einem 
Kündigungsausschluss oder 
-verzicht kann mit der Dreimo-
natsfrist gekündigt werden. 
Voraussetzung: Das geschieht 
innerhalb eines Monats nach 
Kenntnis vom Tod des*der 
Mieters*in. 

Und wenn der*die 
Vermieter*in nach dem Tod 
eines*r Mieters*in das Mietver-
hältnis beenden will? Denjeni-
gen, die mit dem*der Verstorbe-
nen zusammen in der Wohnung 
gelebt haben und jetzt in das 
Mietverhältnis eingetreten 
sind, kann der*die Vermieter*in 
nur kündigen, wenn er*sie ei-
nen Kündigungsgrund hat, zum 
Beispiel Eigenbedarf. Weitere 
Voraussetzung sind wichtige 
Gründe in der Person des*der 
„neuen“ Mieters*in (etwa be-
kannte Mietnomaden). 

Gegenüber Erben, die bisher 
nicht in der Wohnung lebten, 
kann der*die Vermieter*in in-
nerhalb eines Monats mit einer 
Frist von drei Monaten kündi-
gen. Einen besonderen Kün-
digungsgrund braucht er*sie 
dann nicht.		       mh

Was der Todesfall für ein bestehendes Mietverhältnis bedeutet

Hinterbliebene müssen sich um viele Angelegenheit kümmern. 
Auch die Kündigung der Mietwohnung kann dazugehören.

Foto: Pixel-Shot / Adobe Stock

Verkehrsrecht: Der*Die 
Rückwärtsfahrende muss 
sehr aufmerksam sein

Grundsätzlich spricht der 
sogenannte Beweis des ersten 
Anscheins für ein alleiniges 
Verschulden eines*einer Aus-
parkenden, wenn es beim Rück-
wärtsfahren auf der Fahrbahn 

mit einem anderen Auto zu 
einem Zusammenstoß kommt. 
Gelingt es ihm*ihr allerdings, 
nachzuweisen, dass er*sie 
schon lange auf der „bevorrech-
tigten Fahrbahn“ gestanden 
habe und der andere ihn*sie 
hätte sehen und entsprechend 
reagieren müssen, so könnte 

die Schuld geteilt werden. In 
dem konkreten Fall vor dem 
Oberlandesgericht Saarbrücken 
gelang dieser Nachweis jedoch 
nicht. Eine Frau, die mit ihrem 
Fahrzeug rückwärts ausparkte, 
musste für den gesamten Scha-
den allein geradestehen (OLG 
Saarbrücken, 4 U 6/20).         wb

Aktuelle Urteile
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Sprechstunden

Bad Marienberg: Sigrid 
Jahr berät jeden 2. Mittwoch 
im Monat, 10–13 Uhr (nach 
Terminvereinbarung unter 
Tel.: 06432 / 92 49 480), Ver-
bandsgemeinde, Zimmer 
105, Kirburger Straße 4, 56470 
Bad Marienberg.

Bingen: Andrea Klosova berät 
dienstags und donnerstags, 9–12 
Uhr, sowie mittwochs, 14–18 Uhr, 
Gebäude der AWO, Saarlandstra-
ße 30, 55411 Bingen; nur nach 
Terminvereinbarung unter Tel.: 
06721 / 98 40 78. 

Homburg: Ansprechpartner: 

Termine

60 Jahre: 1.2.: Franz-Josef Link, Warmsroth; 4.2.: Stefan Borschart, 
Waldfischbach-Burgalben; 7.2.: Karin Eder, Germersheim; 8.2.: Di-
ana Deck, Homburg; 12.2.: Eliane Leyendecker, Breitenheim; 16.2.: 
Gabriele Götze, Bingen; 21.2.: Gundula Stein, Rülzheim; 25.2.: 
Jürgen Werling, Hatzenbühl; 26.2.: Ljiljana Barholome, Homburg; 
28.2.: Marlene Bluhm, Unterjeckenbach.
65 Jahre: 4.2.: Klaus Ballmann, Hördt; 5.2.: Rolf Fischer, Hördt; 
17.2.: Johann Kunz, Rülzheim; 18.2.: Peter Engel, Appenheim,  
Gabriele Hör, Rülzheim; 19.2.: Ute Wagner, Schwetzingen; 20.2.: 
Regina Klinger, Germersheim; 26.2.: Thomas Boeckmann, Imswei-
ler; 28.2.: Erika Mieth, Worms.
70 Jahre: 5.2.: Anni Bolz, Bellheim; 6.2.: Hiltrud Bahlinger, Rülz-
heim; 12.2.: Rosemarie Masson, Spiesen-Elversberg; 17.2.: Ingo 
Brennberger, Bingen; 21.2.: Christel Zöpernick, Ludwigshafen; 
22.2.: Manfred Roida, Lingenfeld; 25.2.: Alwin Becht, Rülzheim; 
28.2.: Karl Walter, Oberschlettenbach.
75 Jahre: 7.2.: Josef Stutz, Worms.
80 Jahre: 6.2.: Werner Böhm, Bellheim; 15.2.: Antje Methfessel, 
Speyer; 18.2.: Norbert Brass, Bexbach; 20.2.: Waltraud Ferger, Berz-
hahn; 27.2.: Wolfgang Vorbek, Kirn.
85 Jahre: 6.2.: Kurt Binge, Lochum; 16.2.: Reinhold Walther, Ober-
otterbach.
90 Jahre: 14.2.: Cäcilie Messemer, Rülzheim.
92 Jahre: 12.2.: Josefa Rübner, Bellheim.
93 Jahre: 5.2.: Lydia Weber, Rülzheim.
96 Jahre: 5.2.: Hermann Schmid, Homburg.
99 Jahre: 11.2.: Karl-Heinz Fritz, Ludwigshafen.

Glückwünsche

Aufgrund der Corona-Krise 
finden die genannten Termine 
unter Vorbehalt statt. Bitte er-
kundigen Sie sich vorher telefo-
nisch bei dem Ortsverband, ob 
die Veranstaltung stattfindet.

OV Hüttigweiler-Spiesen-
Ottweiler 

Jeden letzten Donnerstag im 
Monat, 15.30 Uhr: Kaffeenach-
mittag, Café Haupert, Merchwei-
ler. Anmeldung wird erbeten bei 
Beatrix Bost, Tel.: 06824 / 23 51.

Die für Februar geplante 
Jahreshauptversammlung mit 

Haben Sie Fragen zu Zustän-
digkeiten, so nennt Ihnen die 
Landesgeschäftsstelle, Tel.: 
0631 / 73 657 gerne den*die 
zuständige*n Berater*in. Auf-
grund der weiterhin geltenden 
Einschränkungen durch die Co-
vid-19-Pandemie bitten wir je-
weils um vorherige telefonische 
Terminvereinbarung.

Bitte die neue Adresse der 
Landesgeschäftsstelle beachten: 
SoVD e. V. LV Rheinland-Pfalz / 
Saarland, Spittelstraße 3, 67659 
Kaiserslautern.

Ralf Geckler und Sven Heiden-
mann beraten jeden 2. Montag 
(Ralf Geckler) und 4. Montag 
(Sven Heidenmann), 14–16 Uhr, 
barrierefreies Rathaus, Am Fo-
rum 5, Raum 102, 66424 Hom-
burg; Terminvereinbarung unter 
Tel.: 06236 / 46 56 43 (Ralf Geck-
ler) oder Tel.: 06351 / 13 14 141 
(Sven Heidenmann). 

Kaiserslautern: Ralf Geck-
ler, Fachanwalt für Sozial- 
recht, berät mittwochs, 8.30–
11.30 Uhr, Landesgeschäftsstel-
le, Spittelstraße 3, Kaiserslautern, 
Tel.: 0631 / 73 657.

Ludwigshafen: Ralf Geckler, 
Fachanwalt für Sozialrecht, Tel.: 
06236 / 46 56 43, berät freitags, 
8.30–12 Uhr (nach Terminver-
einbarung), Ludwigstraße 41, 
Eingang: Wredestraße, 67059 
Ludwigshafen. 

Mainz: nach Vereinbarung mit 
der Landesgeschäftsstelle unter 
Tel.: 0631 / 73 657, Kaiserstraße 
26-30, 55116 Mainz.

Montabaur: Sigrid Jahr berät 
jeden Dienstag, 10–12 Uhr, so-
wie jeden Mittwoch, 14–16 Uhr. 
Terminvereinbarung unter Tel.: 

0260 / 29 97 22 00, Dillstraße 12, 
56410 Montabaur.

Rülzheim: Ralf Geckler, Fach-
anwalt für Sozialrecht, und Ri-
chard Dörzapf beraten am 25. Fe-
bruar, 14–16 Uhr, barrierefreies 
Rathaus, Deutschordensplatz 1, 
Besprechungsraum 2.13, 76761 
Rülzheim.

Saarbrücken: Sven Hei-
denmann berät nach Ter-
minvereinbarung unter Tel.: 
06351 / 13 14 141, Ort bitte er-
fragen.

Spiesen-Elversberg: Gabri- 
ele Scheppelmann und Sven 
Heidenmann beraten nach 
Vereinbarung unter Tel.: 
0176 / 34 03 41 58 (Gabrie-
le Scheppelmann) oder Tel.: 
0635 / 13 14 141 (Sven Heiden-
mann), barrierefreies Rathaus, 
Hauptstraße 116, Zimmer 200, 
66583 Spiesen-Elversberg.

Zweibrücken: Ralf Geckler, Fa-
chanwalt für Sozialrecht, berät 
nach Vereinbarung unter Tel.: 
06236 / 46 56 43, Haus des Ar-
beiter-Samariter-Bundes, Fried-
rich-Ebert-Straße 40, 66482 
Zweibrücken. 

Ehrenamtler*innen  
gesucht

Zur Unterstützung unserer Ortsverbände, die nicht nur die 
kulturellen Angebote für ihre Mitglieder vor Ort organisieren, 
sucht der SoVD Rheinland-Pfalz / Saarland Interessierte, die 
neue Kontakte knüpfen und etwas aus ihrer freien Zeit ma-
chen möchten. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, eine neue 
Aufgabe suchen und gerne Näheres erfahren möchten, wen-
den Sie sich bitte an Ihre Landesgeschäftsstelle Rheinland-
Pfalz / Saarland unter Tel.: 0631 / 73 657 oder per E-Mail an: 
info@sovd-rps.de.

smileus / Adobe Stock

Nachruf
Der SoVD-Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland trau-

ert um den Beisitzer im Kreisverband Mittelrhein und ehe-
maligen Vorsitzenden des Ortsverbandes Koblenz-Lahnstein,

Rolf-Dieter Frantz.

Er verstarb am 19. September 2020 im Alter von 96 Jahren. 
Rolf-Dieter Frantz trat 1948 dem ehemaligen Reichsbund bei.  
Er war fünf Jahre lang Vorsitzender des SoVD-Ortsverbandes 
Koblenz-Lahnstein und danach Beisitzer im Kreisverband Mit-
telrhein. Für den Landesverband war er auf vielen Ebenen 
Ansprechpartner, sowohl in der Mitgliederbetreuung als auch 
bei Veranstaltungen. 

Der SoVD-Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland wird 
Rolf-Dieter Frantz ein dankendes und ehrendes Andenken 
bewahren.

Vorstandswahl muss auf unbe-
stimmte Zeit verschoben wer-
den. Der bisherige Vorstand 
bleibt bis zum neuen Termin 
kommissarisch im Amt und 
führt seine Arbeit weiter.

Sollten Sie Fragen haben, 
steht Ihnen der 2. Landesvor-
sitzende Rochus Hauck ger-
ne zur Verfügung unter Tel.: 
0160 / 93 03 00 02 oder unter 
der E-Mail-Adresse: rochus.
hauck@kabelmail.de.

Sobald ein neuer Termin fest-
steht, werden die Mitglieder 
umgehend informiert.

OV Lautertal-Pfalz
Jeden Freitag, 18 Uhr: Treffen, 

Sportheim Lautertalhalle, Katz-
weiler. Mitfahrgelegenheiten 
aus Katzweiler sind möglich, 
bitte unter Tel.: 06301 / 87 28 
oder Tel.: 06301 / 79 99 930 
melden.

OV Homburg-Saarbrücken
Bis mindestens Jahresmit-

te sind keine Veranstaltungen 
oder sonstigen Treffen geplant. 
Selbstverständlich werden die 
Mitglieder bei Veränderungen 
umgehend informiert.

Kälte kann eine hohe Belas-
tung für den Herzmuskel und 
die Gefäßwände darstellen 
– es kann sogar eine gefähr-
liche Überlastung des Herz-
muskels entstehen. 

Es gibt zahlreiche Statis-
tiken, die belegen, welche 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen 
im Winter besonders häu-
fig auftreten oder sich ver-
schlechtern. Darüber hinaus 
existieren erste Hinweise 
darauf, dass auch häufiger 

Schlaganfälle, Lungenembolien 
und bestimmte Herzrhythmus-
störungen auftreten.

Wer bereits an einer Herz-
erkrankung leidet, sollte bei 
Minusgraden auf starke kör-
perliche Anstrengungen wie 
zum Beispiel Schneeschippen 
verzichten. Zwar ist regelmäßi-
ge Bewegung auch im Winter 
empfehlenswert. Statt zu ho-
her Belastung rät die Deutsche 
Herzstiftung Herzpatient*innen 
allerdings zu weniger anstren-

gender Bewegung wie Spa-
ziergängen oder Walkingrun-
den. 

Bei Minusgraden legen 
sich Herzpatient*innen zum 
Schutz am besten einen Schal 
über Mund und Nase, so ge-
langt die Luft bereits vorge-
wärmt in die Atemwege. Bei 
großer Kälte kann es auch 
sinnvoll sein, das Training 
in die Sporthalle oder das 
Schwimmbad zu verlegen. 
Quelle: Deutsche Herzstiftung

Herzprobleme bei Kälte
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Sie möchten auch mitmachen?

Mit Ausgabe 12/2020 begann die sechsmonatige 
Pilotphase des E-Papers der SoVD-Zeitung, die bis 
Mai 2021 laufen wird. Wir freuen uns natürlich 
über weitere Teilnehmende, die ab der Ausgabe 
03/2021 mitmachen. Die Anmeldung ist ganz 
einfach. 

Anmeldung über die Website
Füllen Sie einfach das Formular unter  
www.sovd.de/e-paper aus. Dazu benötigen Sie 
neben dem Namen und einer aktuellen E-Mail-
Adresse lediglich Ihre Mitgliedsnummer. Ihre 
Daten werden sicher an den SoVD übertragen, und 
Sie sind ab der März-Ausgabe im digitalen Bezug. 

E-Paper in der App
Falls Sie die SoVD-Magazin-App auf dem Smart-
phone oder Tablet bereits installiert haben, kön-
nen Sie das E-Paper auch dort lesen und müssen 
sich nicht extra anmelden. Kurz nach Fertigstel-
lung der Zeitung stellen wir das E-Paper dort in 
den Kiosk ein. Das SoVD-Magazin wird selbst-
verständlich wie gewohnt weiter produziert und 
erscheint in der Regel in der Woche nach Ausliefe-
rung des E-Papers. 

Weitere Möglichkeiten und Vorteile der App finden 
Sie auf Seite 21.

Foto: Farknot Architect / Adobe Stock

Als ältester deutscher Sozialverband ist der SoVD „aus Tradition modern“. Auch bei 
den Verbandsmedien setzen wir auf Bewährtes und gehen gleichzeitig neue Wege. 
Wir möchten herkömmliche und digitale Informationskanäle sinnvoll vernetzen, 
um die unterschiedlich gestreuten Bedürfnisse aller Mitglieder zu berücksichtigen. 

In den letzten Monaten hat der SoVD dazu aufgerufen, sich für die Probephase 
des E-Papers der Verbandszeitung „Soziales im Blick“ anzumelden. Eine vierstel-
lige Anzahl an Mitgliedern hat das getan; diese erhalten bereits die vorliegende 
Dezember-Ausgabe zusätzlich zur gedruckten Zeitung auch digital per Link.

Schnellere Auslieferung

Das E-Paper wird unmittelbar nach 
Drucklegung der SoVD-Zeitung produ-
ziert und ausgesandt. Die Leser*innen 

haben die neue Ausgabe deutlich 
schneller, zwar nicht „in den Händen“, 

aber auf dem Handy oder PC. Die 
Zustellung erfolgt per E-Mail. 

Die SoVD-Zeitung als E-Paper lesen

Alle Landesbeilagen

Im E-Paper sind der Mantelteil und 
alle Landesbeilagen erhalten. Durch 

die einfache Navigation ist gewährleis-
tet, dass alle Teilnehmenden direkt zu 
„ihrer“ Beilage springen können und 
nicht lange blättern oder scrollen 

müssen. 

Einfache Steuerung

Das E-Paper wird über die SoVD-
Magazin-App verwaltet, ist aber auch 
ohne die App ganz einfach am Bild-

schirm zu lesen. Sie bietet eine Zoom-
funktion, schnelle Navigation durch 
interaktive Teaser und an mobilen 

Geräten auch eine Vorlesefunk-
tion im Textmodus.

+++ Die Vorteile des E-Papers +++
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Und, ist es schon online? Yepp. Damit werden wir berühmt. Ich sag nur: Influencer! Darauf hat das Internet gewartet: noch ein Katzenvideo!?

Fotos: sheilaf2002, vladimirzuev / Adobe Stock; Montage: SoVD

Voll durchgeblickt

Im März letzten Jahres bekamen die Menschen in Deutschland erstmals die Einschränkungen durch 
das Coronavirus zu spüren. Auch Kinder und Jugendliche leiden unter den Maßnahmen zu dessen Ein-
dämmung: Kitas und Schulen bleiben geschlossen, Freunde oder Großeltern dürfen sie nicht besuchen. 
Wie verhindern wir, dass unsere Gedanken nur noch um das Coronavirus kreisen?

Eines ist klar: Niemand findet 
es gut, ständig eine Maske tra-
gen zu müssen oder auf Dinge 
zu verzichten, die man eigent-
lich gerne getan hätte. Das gilt 
für Erwachsene ebenso wie für 
Kinder. Für Erwachsene drehen 
sich viele Fragen jedoch nicht 
nur um das Thema Gesundheit, 
sondern zusätzlich auch um 
ihre Arbeit oder allgemein um 
die Zukunft der Familie. Nicht 
zu wissen, wie es weitergeht 
ist für sie sehr belastend. Auch 

wenn Kinder diese Sorgen viel-
leicht nicht immer ganz nach-
vollziehen können, bleiben 
ihnen deren Auswirkungen 
dennoch nicht verborgen. Was 
können wir also tun, damit un-
ser Alltag nicht allein von dem 
Coronavirus bestimmt wird?

Zunächst ist es sinnvoll, sich 
weiterhin über das aktuelle 
Geschehen zu informieren und 
auch offen über eigene Ängste 
zu sprechen. Genauso wichtig 
aber ist Ablenkung. Denn es tut 

einfach gut, die mit Corona ver-
bundenen Sorgen einfach mal 
vergessen zu können. Gelingen 
kann das zum Beispiel beim ge-
meinsamen Spielen, bei Sport 
und Bewegung oder etwa beim 
Kochen leckerer Gerichte. 

Über Videotelefonate oder 
schriftliche Nachrichten sollte 
man zudem mit Freund*innen 
oder Familienmitgliedern in 
Kontakt bleiben. Schließlich hat 
das Coronavirus unseren Alltag 
ja schon genug eingeschränkt.

Masken, die Mund und Nase abdecken, sind ein sichtbares Zeichen 
für unseren veränderten Alltag infolge des Coronavirus.

Foto: Maria Sbytova / Adobe Stock

Grafiken: denis_pc, studiostoks / Adobe Stock; Montage: SoVD

Wie sehr bestimmt Corona unseren Alltag?

Rolands RätseleckeTipp für Kinder

Welches Tier sieht gleich aus?
Unten seht ihr insgesamt sieben tierische Zwillinge. Wenn ihr ganz genau hinschaut, werdet ihr 

allerdings feststellen, dass es bei fast allen Paaren kleine Unterschiede gibt. Nur ein Tier hat einen 
wirklich absolut gleich aussehenden Zwilling. Dieses Tier ist die gesuchte Lösung!

Dachs und Stinktier
Der Dachs ist mit seinem Leben zufrieden: Als Steineforscher ver-

bringt er seinen Alltag ohne jede Aufregung. Eines Tages aber steht 
das Stinktier vor der Tür. Der neue Mitbewohner wirft unbeküm-

mert die Hausordnung über den 
Haufen und verbreitet reichlich 
Chaos. Außerdem erzählt das 
Stinktier gerne Geschichten und 
lädt als Publikum eine Schar von 
Hühnern aus der Nachbarschaft 
ein. Doch der Lärm ist zu viel für 
den Dachs – er will seinen grau-
en Forscheralltag zurück! Erst 
als er die Hühner und das Stink-
tier vertrieben hat, merkt er, wie 
gern er sie hat.

Amy Timberlake: Dachs und 
Stinktier. Mit Illustrationen von Jon 
Klassen. Cbj Kinderbuch, 144 Sei-
ten, ab 6 Jahren, ISBN: 978-3-570-
17722-8, 16 Euro.

Möchtet ihr eines der vorgestellten Bücher gewinnen? Dann löst 
das nebenstehende Rätsel aus „Rolands Rätselecke“ und schickt die 
Lösung unter dem Betreff „Dachs und Stinktier“ per E-Mail an: redak-
tion@sovd.de oder mit dem gleichen Stichwort per Post an: SoVD, 
Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist 
der 15. Februar.
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Cormoran Strike besucht seine Familie in Cornwall, als ihn un-
vermittelt eine Frau anspricht. Sie bittet den Ermittler, ihre Mut-
ter ausfindig zu machen, die unter mysteriösen Umständen ver-
schwand. Was die Sache jedoch schwierig macht, ist der Umstand, 
dass dies bereits vor über 
vierzig Jahren geschah. 

Trotz der geringen Erfolgs-
aussichten machen sich Cor-
moran Strike und Robin Ella-
cott an die Arbeit. Bei ihren 
Nachforschungen müssen sie 
allerdinsg schon bald fest-
stellen, dass selbst jahrzehn-
tealte Fälle noch überaus 
gefährlich sein können. Denn 
das Ermittlerduo gerät auf 
die Fährte eines psychopa-
thischen Serienmörders.

Robert Galbraith: Böses Blut. 
Ein Fall für Cormoran Strike. 
Blanvalet, 1.200 Seiten, ISBN: 
978-3-7645-0768-8, 26 Euro.

Möchten Sie ein Exemplar des vorgestellten Buches gewinnen? 
Dann schreiben Sie unter dem Betreff „Böses Blut“ entweder per E-
Mail an: redaktion@sovd.de oder aber mit dem gleichen Stichwort 
per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. 
Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Gibt’s doch gar nicht, oder?

Keine Post für „Steinmeier“
Jeder kennt das: Obwohl man zu Hause war, findet man einen Abholschein im Briefkasten und muss 

sein Paket auf dem nächsten Postamt abholen. Für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier lief es im 
Herbst 2018 allerdings noch schlechter. Ein an ihn adressiertes Paket konnte nicht zugestellt werden, 
weil sein Name nicht auf dem Briefkasten des Bundespräsidialamtes stand.

Buchtipp

War es die späte Rache der 
Post für die Privatisierung oder 
individuelles Unvermögen? Ein 
DHL-Bote scheiterte 2018 mit 
der Zustellung einer Sendung, 
auf der die folgende Adresse 
stand: „Bundespräsidialamt, 
Herrn Frank-Walter Steinmeier, 
Spreeweg 1, 10557 Berlin“. Das 
Bundespräsidialamt hatte der 
Paketzusteller schnell gefun-
den, dort allerdings stand der 
Name „Steinmeier“ weder auf 
dem Klingelschild noch auf ei-
nem der Briefkästen. Was tun?

Der Bote entschied sich, 
das Päckchen wieder mit-
zunehmen. Einige Tage 
später erhielt der Absen-
der es zurück. Als Begrün-
dung hieß es, der Empfänger 
konnte nicht ermittelt werden. 

Böses Blut

Verdrehter Valentinstag

Denksport

Die Schweiz mag für vie-
le Errungenschaften bekannt 
sein. Dass dort aber das Frau-
enwahlrecht erfunden wurde, 
kann man nun wirklich nicht 
behaupten. Eine erste Volks-
abstimmung über das Frauen-
stimmrecht scheiterte 1959 da-
ran, dass bundesweit nur etwa 
jeder dritte Mann das für eine 
gute Idee hielt.

Skeptiker*innen sahen keinen 
Bedarf für einen Wandel und 
warnten vor den vermeintlich 
negativen Folgen des Frauen-
wahlrechts. Sie argumentier-
ten, dass die meisten Schwei-
zerinnen ohnehin nicht an dem 
schmutzigen Geschäft der Po-
litik interessiert seien. Zudem 
könne jede Frau schon jetzt 
ihre Meinung auch indirekt 
über ihren Mann zum Ausdruck 
bringen. Letztlich sei bei einer 
Ausweitung des Wahlrechts 
sogar eine Diskriminierung 
der Männer zu befürchten, da 
Frauen in der Bevölkerung die 
Mehrheit bildeten.

Die Befürworter*innen da-
gegen nahmen Bezug auf in 
der Verfassung garantierte 
Gleichstellung und verwiesen 

nicht zuletzt auf universelle 
Menschenrechte: Wer in einer 
Demokratie die Gesetze eines 
Landes befolgen solle, müsse 
auch das Recht haben, diese 
mitzubeschließen.

Nach der Volksabstimmung 
von 1959 kam Bewegung in die 
Diskussion. Einzelne Kantone 
führten das Stimm- und Wahl-
recht für Frauen ein. Auf Bun-
desebene allerdings dauerte es 
weitere zehn Jahre bis Proteste 

und ein „Marsch auf Bern“ die 
Politik zu einem Umdenken 
bewegten. Am 7. Februar 1971 
kam es erneut zu einer Volksab-
stimmung. Dabei stimmten zwei 
Drittel der Schweizer für eine 
Änderung von Artikel 74 der 
Bundesverfassung. Dieser lautet 
seitdem: „Bei eidgenössischen 
Wahlen und Abstimmungen ha-
ben Schweizer und Schweize-
rinnen die gleichen politischen 
Rechte und Pflichten.“

Frauenwahlrecht in der Schweiz
Die Schweizer Bundesverfassung stammt bereits aus dem Jahr 1848. Darin heißt es in Artikel 1: „Alle 

Schweizer sind vor dem Gesetz gleich.“ Mitbestimmung blieb jedoch lange Zeit allein den Männern 
vorbehalten. Nur sie konnten somit auch etwas an dieser Ungerechtigkeit ändern. Das taten sie dann 
am 7. Februar 1971 im Rahmen einer Volksabstimmung: Vor 50 Jahren erhielten die Eidgenossinnen 
ein aktives und passives Wahlrecht sowie ein Stimmrecht bei politischen Entscheidungen.

Zeitmaschine

Mit Plakaten warb das Aktionskomitee „Ein Ja für die Frau“ 1971 
für die Einführung des Frauenwahlrechtes in der Schweiz.

Foto: picture-alliance / dpa / Keystone Str

Wer gute Augen hat und zudem aufmerksam beobachten kann, 
ist bei dieser Denksportaufgabe gut aufgehoben. Und darum geht 
es: Das untere Bild unterscheidet sich in fünf kleinen Details vom 
oberen, diese gilt es zu finden. Damit es noch etwas schwieriger 
wird, steht das untere Bild zusätzlich noch auf dem Kopf.  

Die Lösung steht wie immer auf Seite 18 dieser Ausgabe.

Foto: Jenny Sturm / Adobe Stock

Fotos: AA+W, Björn Wylezich, Damir Khabirov / Adobe Stock; Montage: SoVD

Vielleicht nicht jedem bekannt: Direkt neben dem Dienstsitz des 
Bundespräsidenten liegt dessen Wohnsitz – das Schloss Bellevue.
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Variante: LEICHT

Variante: MITTEL

Auflösung des 
Vormonats

Auflösung des 
Vormonats

Die beiden  
Diagramme sind 
mit den Zahlen 1 
bis 9 aufzufüllen.

Dabei darf jede 
Zahl in jeder Zeile 
und jeder Spalte 
und in jedem 3x3-
Feld nur einmal 
vorkommen.

170

6 9
5 8 2 4 7

1 9 3
3 5 9 7
8 7 3 5 6
9 7 8 2

1 8 7
2 4 7 9 8

7 2

1 7
3 5 4 9 6

8 2
6 2 4 5

1 6 9
5 8 3 2

4 7
8 9 6 2 1

8 9

4 3 1 5 6 8 9 2 7
9 5 8 7 2 3 1 4 6
6 7 2 4 1 9 3 8 5
2 6 4 3 5 7 8 1 9
3 1 5 9 8 6 2 7 4
7 8 9 1 4 2 5 6 3
1 9 6 8 3 4 7 5 2
5 4 7 2 9 1 6 3 8
8 2 3 6 7 5 4 9 1

9 7 8 2 3 4 6 1 5
4 3 2 1 6 5 9 7 8
5 1 6 8 9 7 3 4 2
1 5 4 3 8 9 2 6 7
8 2 3 7 4 6 1 5 9
7 6 9 5 2 1 8 3 4
2 8 7 4 1 3 5 9 6
6 4 1 9 5 2 7 8 3
3 9 5 6 7 8 4 2 1

Möchten Sie einen unserer Buchpreise gewinnen? Dann notieren 
Sie die eingekreisten Zahlen (von oben nach unten) und schicken 
Sie diese per E-Mail an: sudoku@sovd.de oder per Post an: SoVD, 
Redaktion, „Sudoku“, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin. Einsende-
schluss ist der 15. Februar.

Des Rätsels Lösung
Fabelwesen geben Rätsel 
auf (Ausgabe Januar 2021, 
Seite 16)
Wenn du dich mit Phönix, Sphinx 
und Pegasus gut auskennst, 
konntest du über dieses Rätsel 
sicher nur milde lächeln. Das 
von uns gesuchte Fabelwesen 
war natürlich der Drache.

Verdrehter Valentinstag 
(Denksport, Seite 17)

Die gesuchten Fehler haben 
wir entsprechend markiert.

Auf dem Rücken trug er einen abgescheuerten alten Lederrucksack, 
prall gefüllt mit Büchern, jedes davon in Packpapier gehüllt, damit es 
keinen Schaden nahm. Alle nannten ihn nur den Buchspazierer.

Es sind besondere Kunden, 
denen der Buchhändler Carl 
Christian Kollhoff ihre bestell-
ten Bücher nach Hause bringt. 
Das tut er abends nach Ge-
schäftsschluss, auf seinem Spa-
ziergang durch die pittoresken 
Gassen der Stadt. Denn diese 
Menschen sind für ihn fast wie 
Freunde, und obendrein ist er 
ihre wichtigste Verbindung 
zur Welt. Als Kollhoff überra-
schend seine Anstellung ver-
liert, bedarf es der Macht der 
Bücher und eines neunjährigen 
Mädchens, damit sie alle, auch 
Kollhoff selbst, den Mut finden, 
aufeinander zuzugehen.

Carsten Henn: Der Buchspazierer. Pendo Verlag, 224 Seiten, ISBN: 
978-3-86612-477-6, 14 Euro.

Möchten Sie das Buch gewinnen? Dann schicken Sie eine E-Mail 
(Betreff: „Buchspazierer“) an: redaktion@sovd.de oder schreiben Sie 
per Post (Stichwort: „Buchspazierer“) an: SoVD, Redaktion, Stralauer 
Straße 63, 10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Der Buchspazierer

Buchtipp

Wo liegt der „Nabel der Welt“?	
Redensarten hinterfragt

Der Bauchnabel bleibt bei 
Menschen und Säugetieren 
nach deren Geburt mittig auf 
dem Bauch zurück. Die alten 
Griechen kannten darüber hin-
aus auch einen „Nabel der Welt“. 
Dieser lag in Delphi, wo er von 
einem heiligen Stein, dem soge-
nannten „Omphalus“ („Nabel“), 
markiert wurde.

Diese Überzeugung teilten 
später auch die Römer. Aller-
dings verorteten diese den Mit-
telpunkt der Welt, wen wundert‘s, 
in Rom. In Anbetracht dieser 
weltpolitischen Willkür ist es 
doch beruhigend, dass sich der 
menschliche Nabel seit jeher an 
der gleichen Stelle befindet.

Wer sich für den Mittelpunkt oder eben auch den Nabel der Welt hält, hat offensichtlich eine hohe 
Meinung von sich selbst. Personen, denen man ein derartiges Selbstbild zuschreibt, gelten als überaus 
eingebildet. Ein Blick auf die Herkunft der Redensart zeigt jedoch, dass der unsympathische Wesenszug 
früher nicht nur Individuen, sondern gleich ganzen Gesellschaften zu eigen war.

Der sprichwörtliche Nabel der Welt befindet sich für Eltern auf dem 
Bauch ihrer neugeborenen Kinder, um die sich fortan alles dreht.  

Foto: mbt_studio / Adobe Stock

Schellack auf Lebensmitteln
Hätten Sieʼs gewusst?

Schellack ist eine harzige Sub-
stanz, die als Zusatzstoff E 904 
viele Lebensmittel zum Glänzen 
bringt. Behandelte Früchte tra-
gen den Zusatz „gewachst“. Auch 
als Lack ohne gesundheits-
schädliche Dämpfe findet das 
Naturprodukt Anwendung.

Gewonnen wird Schellack aus 
den Ausscheidungen der Lack-
schildlaus, mit denen diese ihre 
Nachkommen schützen möch-
te. Anstelle der Läusebrut hält 
der Stoff nun also Lebensmittel 
frisch. Einfach ist das nicht, denn 
für ein Kilogramm Schellack 
wird das Sekret von 300.000 
Lackschildläusen benötigt.

Denken Sie bei Schellack an Opas alte Schallplatten? Als Überzug 
findet sich das Harz unter anderem auch auf Schokolade.

Fotos: beats_, Diana Wolfraum / Adobe Stock; Montage: SoVD

Wer sich gesund ernährt, verzichtet gerne auf Lebensmittel, die künstliche Zusatzstoffe enthalten. 
Doch selbst bei natürlichen Zusätzen kann einem der Appetit vergehen. Oder hätten Sie gedacht, dass 
Schokolade und Früchte mithilfe der Ausscheidungen einer Laus „aufgehübscht“ werden?

Seite 18 Nr. 2 / Februar 2021UNTERHALTUNG



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

sl1714-0277

ent-
hülstes
Getrei-
dekorn

Hafen-
stadt in
Kroatien 11

unver-
feinert;
grausam

5

grie-
chischer
Buch-
stabe 9

Ausrüs-
tungsteil
techn.
Geräte

türki-
scher
Ehren-
titel

Kopfbe-
deckung
im
Orient 1

Anwender-
software
für Mobil-
geräte (Kf.)

Teil der
Schiffs-
takelung

Segel-
stange

Insel
im
Boden-
see

Nah-
rungs-
mittel

abwei-
chend

süddt.:
schneefrei 4

Schiffs-
ladung Epoche

elektro-
nische
Infor-
mationen

spa-
nisch:
Freund

Birken-
gewächs

14

2

Frucht
einer
Palmen-
art

Geburts-
schmerz

12

spär-
lich,
dürftig

Stadt-,
Staats-
bewoh-
ner 13

Stau-
werk

Atom-
kern-
baustein 3

enthalt-
same
Lebens-
weise

trop.
Sporen-
pflanze

Selbst-
sucht,
Eigen-
liebe

süddt.:
in
diesem
Jahr 8

Qual,
Schmerz

Fluss
zur
Aller

Fluss
zur
Saale

7

Land-
schaft
am Bo-
densee

grob
poe-
tisch:
Adler

Fluss
zur
Leine

Fecht-
waffe

Sitten-
lehre

kath.
Hilfs-
geist-
licher 15

Saug-
wurm Gestade

10
kleiner
Kreis

6

umwelt-
freundl.
Treib-
stoff

Doppel-
rumpf-
boot

Vor-
anzeige,
Nach-
richt

Arznei-
extrakt

Hautaus-
schlag
(Med.)

großer
Musiker,
Kompo-
nist (it.)

ein-
faches
Fahrzeug

früheres
Narkose-
mittel

schmaler
Durch-
lass

Lebens-
ab-
schnitt

leichter
Stoß gg.
die Nase
(Kurzw.)

mehr-
mals,
wieder-
holt

nicht
inhalts-
schwer

dt. Schau-
spielerin:
... Furt-
wängler

®

   0277 Stoppstrasse (1-12)

■

N
■

■

V
■

■

■

■

L
■

■

■

■

■

E
P
P
I
R
T
S
■

E
B
A
A
R

A
I
F
O
S
■

R
E
G
E
A
L
K
■

T
S
E
P
A
D
U
B
■

■

N
O
T
■

O
S
I
■

G
■

G
A
R
T
N
I
E
■

N
E
L
E
I
Z
■

S
■

R
■

S
N
U

A
■

E
■

S
U
B
T
S
O
P
■

M
■

L
I
R
E
T
S
■

I
E
G
A
P
A
P

■

N
■

U
■

A
Y
A
M
■

M
■

P
■

E
D
A
R
E
G
■

N
I
P
P
I
P
■

N
E
B
O
L
E
G
■

N
■

E
G
E
H

T
R
A
■

E
N
A
N
A
B
■

I
■

■

 
 
 
 
K
■

L
■

R
E
I
T
S
■

 
 
 
 
T
T
E
F
■

L
■

T
O
H

 
 
 
 
R
E
R
E
D
U
R
■

L
■

 
 
 
 
O
L
I
S
■

G
A
L
E
B

 
 
 
 
N
L
E
T
T
A
D
■

I
■

AUFLÖSUNG DES LETZTEN
RÄTSELS

Das Lösungswort zum Gewinnen eines Buchpreises bitte bis zum 15. Februar einsenden an: 
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Mit spitzer Feder

Was nach dem Ruhm bleibt
Warum müssen wir im Was-

ser häufiger auf die Toilette? 
Wieso wurden Pandas zu Vega-
nern? Und was erhalten Kin-
der in Deutschland umgehend 
nach der Geburt? Dieses Buch 
versammelt über 150 verblüf-
fende und amüsante Fragen aus 
dem beliebten gleichnamigen 
ARD-Quiz. Egal, ob man dieses 
Buch zusammen mit der Familie 
„durcharbeitet“ oder die Fragen 
für sich allein zu beantworten 
versucht: Die lehrreiche Lektü-
re hält einige Überraschungen 
bereit und macht vor allem un-
glaublich viel Spaß!

Wer weiß denn sowas? 3. Heyne Verlag, 320 Seiten, ISBN: 978-3-
453-60556-5, 10 Euro. 

Möchten Sie ein Exemplar des vorgestellten Buches gewinnen? 
Dann schreiben Sie uns unter dem Betreff „Wer weiß denn sowas?“ 
entweder per E-Mail an: redaktion@sovd.de oder mit dem glei-
chen Stichwort per Post an: SoVD, Redaktion, Stralauer Straße 63, 
10179 Berlin. Einsendeschluss ist der 15. Februar.

Wer weiß denn sowas?

Buchtipp
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Gemeinsam für eine 
barrierefreie Stadt 
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QR-Code  
App Store

QR-Code  
Play Store

Mehr Inhalte in der App
Der SoVD wächst auch im 

Digitalen. Deutlich mehr als 
18.000 Nutzer*innen haben die 
SoVD-Magazin-App mittlerwei-
le auf ihren Geräten installiert. 
Sie erhalten monatlich die neue 
Ausgabe des Magazins und 
werden über neue Einzelartikel 
informiert.  Künftig enthält die 
Anwendung auch das E-Paper 
der SoVD-Zeitung. 

Über die hier abgedruckten 
QR-Codes geht die Installati-
on ganz schnell, die Anwen-
dung ist auch im App Store und 
bei Google Play unter „SoVD 
Magazin“ zu finden. Von den 
Anwender*innen erhält die App 
dort sehr gute Bewertungen. 

Wir bedanken uns bei allen 
Nutzer*innen für den Down-
load und freuen uns über die 
positive Resonanz. 

Rund 600.000 Menschen sind Mitglied im Sozialverband 
Deutschland, SoVD. Ihnen steht ein flächendeckendes Netz 
von Zentren und Büros zur Verfügung, in denen sie sich in 
allen sozialrechtlichen Angelegenheiten beraten lassen 
können. Monatlich informiert zudem die Mitgliederzeitung 
„Soziales im Blick“ über die Verbandsarbeit und aktuelle so-
zialpolitische Themen.

Über die Internetseite www.sovd.de, das Online-Magazin 
und die SoVD-Magazin-App sind Informationen rund um die 
Uhr auch digital verfügbar. Die App gibt es kostenlos im App 
Store für iOS oder im Google Play Store für Android.

Mit SoVD-TV stellt der Verband darüber hinaus eigene Film-
beiträge auf Youtube bereit und ist selbstverständlich auch in 
den sozialen Medien (Facebook, Twitter, Instagram) vertreten.

Fotos: contrastwerkstatt; Andrey Popov / Adobe Stock; Montage: SoVD

Gut informiert        Gut beraten        Immer und überall
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Anzeigen

Mit der richtigen Vorbe-
reitung ist das Radfahren im 
Winter genauso sicher wie im 
Sommer.

Die richtige Ausrüstung
Autofahrer*innen müs-

sen Winterreifen aufzie-
hen. Diese Pflicht gibt es für 
Fahrradfahrer*innen nicht. 
Trotzdem sind Fahrrad-Winter-
reifen in Gegenden, wo oft und 
viel Schnee fällt, eine sinnvol-
le Anschaffung. Winterreifen 
bestehen aus einer speziellen 
Gummimischung, sind breiter 
und haben ein feineres Profil.  
Auf stark verschneiten oder ver-
eisten Wegen greifen Reifen mit 
Spikes noch besser. Ansonsten 
reichen „Allwetterreifen“ völ-
lig aus. Auf jeden Fall müssen 
sie Profil haben. Und sie soll-
ten weniger stark aufgepumpt 
werden, damit sie mehr Boden-
kontakt haben. Der Mindestrei-
fendruck steht seitlich auf dem 
Reifen. Empfehlenswert sind 
schlauchlose Reifen, damit man 

bei einer Panne nicht mit klam-
men Fingern in der Kälte den 
Reifen wechseln muss.

Schutzbleche halten hoch-
spritzenden Split und Nässe 
besser ab. Es gibt Modelle zum 
Anklicken und zum Festmontie-
ren.

Reflektoren und Leuchten 
fürs Fahrrad sind wichtig, um 
von anderen Verkehrsteilneh-
mer gesehen wird. In Deutsch-
land vorgeschrieben sind: wei-
ßes Vorderlicht, rotes Rücklicht, 
weißer Frontreflektor, roter Re-
flektor am Hinterrad, orangene 
Pedalreflektoren und Speichen-
reflektoren. Zusätzlich sind ein 
rotes Dauerlicht an der Sattel-
stütze und Reflektoren an der 
Kleidung eine sinnvolle Ergän-
zung.

Akkus und Batterien entla-
den sich bei Kälte schneller, 
deshalb sollten sie lieber bei 
Nichtbenutzung im Warmen 
aufbewahrt werden. Noch bes-
ser: das ganze Fahrrad im Tro-
ckenen und Warmen unterstel-

len. Vor Fahrtantritt sollte der 
Ladestand überprüft werden. 
Festinstallierte Nabendynamos 
sind zudem bei schlechtem 
Wetter zuverlässiger als Sei-
tendynamos. Wenn das Fahr-
rad draußen steht, müssen die 
Züge (Gangschaltung, Bremsen) 
ebenfalls öfter auf ihre Funkti-
on, Reifen auf Verschleiß, und 
die Kette auf Rost kontrolliert 
werden. Und daran denken: Bei 
Kälte werden die Bremsgum-
mis härter, das verlängert den 
Bremsweg. 

Die richtige Kleidung
Lieber mehrere dünne Schich-

ten nach dem Zwiebelprinzip 
übereinander tragen, dann kann 
man, wenn man schwitzt, ein 
Teil ausziehen und verhindert 
die nachfolgende Auskühlung. 
Wasserfeste Handschuhe und 
eine Haube unter dem Schutz-
helm schützen vorm Frieren. Bei 
eisigen Temperaturen ist ein 
Tuch als Mundschutz sinnvoll 
und verhindert, das durch den 

Mund kalte Luft in die Lungen 
gelangt und zu Husten führt.

Die richtige Fahrtechnik
Bei Schneetreiben sollte auch 

tagsüber mit Licht gefahren 
werden. Bei Blitzeis empfiehlt 
der ADFC, nicht zu lenken, ohne 
bremsen ausrollen und sehr 
vorsichtig abzusteigen. Auf 
Schnee sollte man langsam und 
mit Abstand zu anderen fahren 
und in Kurven nicht treten und 
bremsen. Ausnahmsweise sollte 

Aus Angst vor Ansteckung meiden viele Menschen in der Corona-Zeit die öffentlichen Verkehrsmittel 
und fahren lieber mit dem eigenen Auto oder dem Fahrrad. Dabei ist letzteres die umweltfreundlichere 
und gesündere Alternative. Allerdings sollten Radfahrer*innen bestimmte Vorkehrungen treffen, um 
im Winter sicher durch Kälte, Nässe und Glätte zu kommen.

Mit dem Fahrrad sicher durch den Winter
Radfahren ist eine gesunde und umweltfreundliche Alternative – zu jeder Jahreszeit

Auch auf verschneiten Wegen lässt es sich mit der richtigen Technik 
und Ausrüstung unfallfrei fahren.

Foto: Kara / Adobe Stock

im Winter stärker mit dem Hin-
terrad gebremst und dabei das 
Körpergewicht nach hinten ver-
lagert werden (Achtung: länge-
rer Bremsweg). Ein blockiertes  
Hinterrad ist einfacher als ein  
Vorderrad zu bändigen.

Bei nicht geräumten Radwe-
gen dürfen Fahrradfahrer*innen 
auch dann auf die Straße aus-
weichen, wenn das blaue Ver-
kehrszeichen eigentlich die 
Benutzung des Radweges vor-
schreibt. 		       bg
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Bereits während seiner Aus-
bildung trat er an einem von 
ihm mitgegründeten Theater 
auf. Bekannt machten Christoph 
Maria Herbst aber vor allem 
Comedy-Formate im Fernse-
hen. Als Abteilungsleiter einer 
Versicherung etwa machte er in 
„Stromberg“ seiner Umwelt das 
Leben schwer. Griff der gelernte 
Bankkaufmann Herbst hier viel-
leicht auf eigene Erfahrungen 
hinsichtlich der Gepflogenhei-
ten im Büroalltag zurück? Zu-
letzt war er an der Seite von  
Annette Frier in der ZDF-Serie 
„Merz gegen Merz“ zu sehen.

Wie weit geht Satire?
Moderator Jan Böhmermann lotet Grenzen aus

Ob als Sketchpartner von Anke Engelke („Ladykracher“) oder als 
Bürofiesling Bernd Stromberg – er brachte viele zum Lachen. Der 
Schauspieler Christoph Maria Herbst wird am 9. Februar 55 Jahre alt.

Christoph Maria Herbst ist privat 
natürlich überaus liebenswert.

Für die Kindersendung „Sesamstraße“ spielte Dietmar Bär (Mi.) an 
der Seite von Wolle (re.) und Pferd einen Zirkusdirektor.

Foto: imago images

Foto: imago images

Stellte sein Gedicht über den 
türkischen Präsidenten Erdoğan 
eine strafbare Handlung dar? 
„Nein“, sagte das zuständige Ge-
richt, und der Deutsche Bundes-
tag schaffte einen überholten 
Paragrafen im Strafgesetzbuch 
ab. Immer wieder testete Jan 
Böhmermann mit seiner Show 
„Neo Magazin Royale“ die Gren-
zen von Satire aus. 

„Schluss mit lustig“ ist für ihn 
jedoch, wenn es um das Thema 
Flüchtlinge geht. Wiederholt kri-
tisierte Jan Böhmermann die eu-
ropäische Flüchtlingspolitik und 
startete Spendenkampagnen.

Kein Chef zum Verlieben
Christoph Maria Herbst war als „Stromberg“ echt fies

Harald Schmidt nannte ihn eine „Krawallschachtel“. Nicht zu 
Unrecht, denn seine Satire befeuert immer wieder kontroverse 
Diskussionen. Am 23. Februar wird Jan Böhmermann 40 Jahre alt.

Sein „Magazin Royale“ läuft 
jetzt im ZDF: Jan Böhmermann.

Foto: imago images

Einem großen Publikum be-
kannt wurde die gebürtige 
Leipzigerin durch die Komödie 
„Good Bye, Lenin“. Seither er-
hielt Maria Simon diverse Film-
preise. Dem Fernsehen blieb sie 
als langjährige Hauptkommis-
sarin Olga Lenski im „Polizeiruf 
110“ treu. Mit der Folge „Mons-
termutter“ verabschiedete sie 
sich nun jedoch aus der erfolg-
reichen Reihe. Langweilig dürf-
te es der vielseitigen Künstlerin 
aber nicht werden: Zusammen 
mit ihrem Mann, dem Schau-
spieler Bernd Michael Lade, 
macht sie seit 2007 auch Musik.

Die Kommissarin singt
„Polizeiruf 110“-Ermittlerin Maria Simon macht Musik

Ihr Gesicht kennt man aus der Krimireihe „Polizeiruf 110“. Ihre 
Stimme aber gehört der Band „Ret Marut“. Am 6. Februar feiert die 
Schauspielerin Maria Simon ihren 45. Geburtstag.

Darstellerin Maria Simon mag 
es abwechslungsreich.

Foto: Max Kohr / rbb

Redseliger Roboter mit Herz

Dieser Bär hilft Straßenkindern

Ein etwas anderer Wetterfrosch

Höflich, hilfsbereit und wortreich – so präsentierte sich der goldene Roboter C-3PO in den Star-
Wars-Filmen. Tatsächlich aber steckte in der Hülle der vermeintlichen Maschine jedes Mal der gleiche 
Schauspieler. Am 21. Februar feiert der Brite Anthony Daniels seinen 75. Geburtstag.

Seinen Ursprung hatte der Brauch 1841 im US-Staat Pennsylvania. Deutsche Einwanderinnen und 
Einwanderer machten dort das Waldmurmeltier zum Protagonisten einer skurril anmutenden Bauern-
regel. Nach dieser sagt der Schatten des Winterschläfers das Wetter der kommenden Wochen voraus.

Bekannt machte ihn die Rolle des grummeligen Tatort-Kommissars Freddy Schenk in der gleich-
namigen ARD-Reihe. Privat dagegen zeigt er viel Herz für Benachteiligte und engagiert sich unter 
anderem gegen Armut und Kindesmissbrauch. Am 5. Februar feiert Dietmar Bär seinen 60. Geburtstag.

Der Androide C-3PO und der 
Roboter R2-D2 tauchen in allen 
Kinofilmen von Star Wars auf. 
Für ihren Erfinder George Lu-
cas gehören sie auch deshalb 
zu den eigentlichen Helden der 
Saga. Dabei sorgt der höfliche 
C-3PO durch seine wortreiche 
und umständliche Art aller-
dings regelmäßig für Lacher.

Vorbild für die Gestaltung von 
C-3PO war übrigens die Figur 
des Maschinenmenschen aus 
dem Stummfilm „Metropolis“ 
von 1927. Die Schauspielerin 
Brigitte Helm steckte damals 
in dem goldenen Kinoroboter.

Auf den 2. Februar fällt das 
Fest Mariä Lichtmess. Neben 
Licht floss auch die zunehmen-
de Länge der Tage in viele Bau-
ernregeln ein. So versammeln 
sich Menschen in den USA 
und Kanada beispielsweise vor 
dem Bau eines Murmeltieres, 
um dieses aus seiner Höhle 
zu locken. Sieht das Tier dabei 
seinen Schatten, dauert der 
Winter an, andernfalls besteht 
Hoffnung auf mildes Wetter.  

Weitere Informationen zu 
diesem Thema entnehmen Sie 
bitte dem Kinofilm „Und täglich 
grüßt das Murmeltier“!

Der gebürtige Dortmunder 
spielte auf unterschiedlichen 
Bühnen Theater und betätigt 
sich seit Jahren erfolgreich als 
Sprecher von Hörbüchern. Sei-
ne Rolle in der sozialkritischen 
Tatort-Folge „Manila“ brachte 
ihn und andere 1998 dazu, den 
Verein „Tatort – Straßen der 
Welt e. V.“ zu gründen, der sich 
um philippinische Straßen-
kinder kümmert. Seither wirbt 
Dietmar Bär für fairen Handel 
als Konzept gegen Armut und 
setzt sich zudem für Zukunfts-
perspektiven von Jugendlichen 
und Langzeitarbeitslosen ein. 

Bei Star Wars („Krieg der Sterne“) verkörperte Anthony Daniels den Androiden C-3PO

Raue Schale, weicher Kern: Schauspieler Dietmar Bär engagiert sich vielfältig

Am 2. Februar wird in den USA und in Kanada der Murmeltiertag begangen

Für seine „glänzende“ Darstellung erntete der Schauspieler wenig 
Ruhm: Anthony Daniels mit einem Modell seiner Figur C-3PO.

Achtung, Zungenbrecher! Am längsten besteht die Tradition des 
Murmeltiertages in dem Ort Punxsutawney (Pennsylvania, USA).

Foto: imago images

Foto: imago images:
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